
RICHTLINIE 2013/55/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 20. November 2013 

zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt- 

Informationssystems („IMI-Verordnung“) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf die Artikel 46, Artikel 53 Absatz 1 
und Artikel 62, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 7. September 2005 über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen ( 3 ) wurde 
ein System der gegenseitigen Anerkennung konsolidiert, 
das ursprünglich auf 15 Richtlinien beruhte. In der ge
nannten Richtlinie sind die automatische Anerkennung 
einer begrenzten Zahl von Berufen auf der Grundlage 
harmonisierter Mindestanforderungen an die Berufsaus
bildung (in Einzelrichtlinien geregelte, sog. sektorale Be
rufe), ein allgemeines System zur Anerkennung von Aus
bildungsnachweisen und eine automatische Anerkennung 
von Berufserfahrung vorgesehen. Außerdem wurde durch 
die Richtlinie 2005/36/EG ein neues System des freien 
Dienstleistungsverkehrs geschaffen. Es sei daran erinnert, 
dass aus Drittländern stammende Familienangehörige von 
Unionsbürgern gemäß der Richtlinie 2004/38/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Fami
lienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaa
ten frei zu bewegen und aufzuhalten ( 4 ), Gleichbehand
lung genießen. Staatsangehörige von Drittländern können 
gemäß den einschlägigen einzelstaatlichen Verfahren im 
Hinblick auf die Anerkennung der Diplome, Prüfungs
zeugnisse und sonstigen Berufsqualifikationen nach be
stimmten Unionsrechtsakten wie den Rechtsakten zu 
langfristig Aufenthaltsberechtigten, Flüchtlingen, Inhabern 
der „blauen Karte“ und Wissenschaftlern ebenfalls Gleich
behandlung genießen. 

(2) In ihrer Mitteilung vom 27. Oktober 2010 mit dem Titel 
„Binnenmarktakte, Zwölf Hebel zur Förderung von 
Wachstum und Vertrauen, ‚Gemeinsam für neues Wachs
tum‘“ stellte die Kommission fest, dass das Unionsrecht in 
diesem Bereich modernisiert werden müsse. Am 23. Ok
tober 2011 unterstützte der Europäische Rat in seinen 
Schlussfolgerungen eine solche Modernisierung und for
derte das Europäische Parlament und den Rat auf, eine 
entsprechende Vereinbarung über die Überarbeitung der 
Richtlinie 2005/36/EG bis Ende 2012 zu treffen. In sei
ner Entschließung vom 15. November 2011 zu der Um
setzung der Richtlinie über Berufsqualifikationen 
(2005/36/EG) ( 5 ) forderte das Europäische Parlament die 
Kommission ebenfalls auf, einen diesbezüglichen Vor
schlag zu präsentieren. Im Bericht über die Unionsbür
gerschaft 2010 vom 27. Oktober 2010 mit dem Titel: 
„Weniger Hindernisse für die Ausübung von Unionsbür
gerrechten“ wird die Notwendigkeit hervorgehoben, den 
Verwaltungsaufwand in Verbindung mit der Anerken
nung von Berufsqualifikationen zu verringern. 

(3) Durch staatlichen Hoheitsakt bestellte Notare sollten im 
Hinblick auf die besonderen und unterschiedlichen Rege
lungen, denen sie in den einzelnen Mitgliedstaaten in 
Bezug auf den Zugang zum Notarberuf und seine Aus
übung unterliegen, von dem Anwendungsbereich der 
Richtlinie 2005/36/EG ausgenommen sein. 

(4) In Anbetracht des Ziels, den Binnenmarkt zu stärken und 
die Freizügigkeit von Berufstätigen zu fördern und gleich
zeitig eine effizientere und transparentere Anerkennung 
der Berufsqualifikationen zu gewährleisten, würde ein Eu
ropäischer Berufsausweis einen Mehrwert darstellen. Die
ser Ausweis wäre insbesondere zur Erleichterung der vo
rübergehenden Mobilität und der Anerkennung im Rah
men der Regelung der automatischen Anerkennung von 
Nutzen, dient aber auch der Vereinfachung des Anerken
nungsverfahrens nach der allgemeinen Regelung. Zweck 
des Europäischen Berufsausweises ist es, das Anerken
nungsverfahren zu vereinfachen und die finanzielle und 
operative Effizienz zu steigern, wovon Berufsangehörige 
und zuständige Behörden profitieren werden. Die Einfüh
rung des Europäischen Berufsausweises sollte den Auffas
sungen der Angehörigen des betreffenden Berufs Rech
nung tragen, und ihr sollte eine Beurteilung seiner Eig
nung für den betreffenden Beruf und seiner Auswirkun
gen auf die Mitgliedstaaten vorausgehen. Diese Beurtei
lung sollte erforderlichenfalls gemeinsam mit den Mit
gliedstaaten durchgeführt werden. Der Europäische Be
rufsausweis sollte auf Antrag des Berufsangehörigen 
und nach Einreichung der erforderlichen Unterlagen so
wie Abschluss der entsprechenden Überprüfungsverfah
ren durch die zuständigen Behörden ausgestellt werden. 
Soweit der Europäische Berufsausweis zum Zweck der 
Niederlassung ausgestellt wird, sollte er eine Entscheidung
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über die Anerkennung darstellen und wie jede andere 
Anerkennung aufgrund der Richtlinie 2005/36/EG be
handelt werden. Er sollte die mit dem Zugang zu einem 
bestimmten Beruf verbundenen Registrierungsfanforde
rungen eher ergänzen als ersetzen. Im Fall der Rechts
berufe, für die bereits im Rahmen der Richtlinie 
77/249/EWG des Rates vom 22. März 1977 zur Erleich
terung der tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleis
tungsverkehrs der Rechtsanwälte ( 1 ) und der Richtlinie 
98/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 1998 zur Erleichterung der ständigen 
Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem, in dem die Qualifikation erworben 
wurde ( 2 ), Berufsausweise eingeführt wurden, besteht 
keine Notwendigkeit, einen Europäischen Berufsausweis 
einzuführen. 

(5) Das Funktionieren des Europäischen Berufsausweises 
könnte durch das Binnenmarkt-Informationssystem 
(„IMI“) gestützt werden, das durch die Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes ( 3 ) eingerichtet wurde. Durch den Ausweis und das 
IMI sollten Synergien gefördert und das Vertrauen der 
zuständigen Behörden untereinander gestärkt sowie 
gleichzeitig Doppelarbeit bei der Verwaltungsarbeit und 
den Anerkennungsverfahren bei den zuständigen Behör
den beseitigt und mehr Transparenz und Rechtssicherheit 
für die Berufsangehörigen geschaffen werden. 

(6) Das Verfahren für die Beantragung und Ausstellung des 
Europäischen Berufsausweises sollte klar strukturiert sein 
sowie Verfahrensgarantien und die entsprechenden 
Rechtsbehelfe für den Antragsteller enthalten. Durch 
Durchführungsrechtsakte sollten Übersetzungsanforde
rungen und die Methoden der Zahlung etwaiger Gebüh
ren durch einen Antragsteller festgelegt werden, damit 
der Workflow im IMI nicht unterbrochen oder gestört 
und die Bearbeitung des Antrags nicht verzögert wird. 
Die Festsetzung der Höhe von Gebühren ist Sache der 
Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten sollten allerdings der 
Kommission die festgesetzte Höhe der Gebühren mittei
len. Der Europäische Berufsausweis und der damit ver
bundene Workflow innerhalb des IMI sollte die Integrität, 
Authentizität und Vertraulichkeit der gespeicherten Daten 
gewährleisten und verhindern, dass unrechtmäßig oder 
unbefugt auf die darin enthaltenen Informationen zu
gegriffen wird. 

(7) Die Richtlinie 2005/36/EG gilt nur für Berufsangehörige, 
die denselben Beruf in einem anderen Mitgliedstaat aus
üben wollen. In einigen Fällen sind die betreffenden Tä
tigkeiten Teil eines Berufs, der im Aufnahmemitgliedstaat 
ein breiteres Spektrum von Tätigkeiten als im Herkunfts
mitgliedstaat umfasst. Sind die Unterschiede zwischen 
den Tätigkeitsfeldern so groß, dass der Berufsangehörige 
ein vollständiges Ausbildungsprogramm absolvieren 
müsste, um die Lücken auszugleichen, und stellt dieser 
Berufsangehörige einen entsprechenden Antrag, so sollte 
ein Aufnahmemitgliedstaat unter diesen besonderen Um
ständen partiellen Zugang gewähren. Aus zwingenden 
Gründen des Allgemeininteresses im Sinne der Rechtspre
chung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu den 
Artikeln 49 und 56 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union (AEUV), die sich möglicherweise 
noch weiter entwickeln wird, sollte jedoch ein Mitglied
staat den partiellen Zugang verweigern können. Dies 
könnte insbesondere bei Gesundheitsberufen der Fall 
sein, sofern sie Auswirkungen auf die öffentliche Gesund
heit oder die Patientensicherheit haben. Die Gewährung 
partiellen Zugangs sollte das Recht der Sozialpartner, sich 
zu organisieren, unberührt lassen. 

(8) Im Interesse des Schutzes der örtlichen Verbraucher im 
Aufnahmemitgliedstaat, sollte die zeitweilige und gele
gentliche Erbringung von Dienstleistungen in Fällen, in 
denen der Beruf im Herkunftsmitgliedsstaat nicht regle
mentiert ist, in Mitgliedstaaten Sicherungsmechanismen 
unterliegen, insbesondere einem Erfordernis von mindes
tens einem Jahr Berufserfahrung während der der Dienst
leistungserbringung vorangehenden zehn Jahre. Im Fall 
saisonaler Tätigkeiten sollten die Mitgliedstaaten Kontrol
len durchführen können, um zu überprüfen, ob die in 
ihrem Hoheitsgebiet erbrachten Dienste vorübergehend 
und gelegentlich erbracht werden. Hierfür sollte der Auf
nahmemitgliedstaat vorschreiben können, dass ihm ein
mal jährlich mitgeteilt wird, welche Dienste tatsächlich in 
seinem Hoheitsgebiet erbracht wurden, falls diese Infor
mation nicht bereits auf freiwilliger Basis durch den 
Dienstleister mitgeteilt worden ist. 

(9) Im Fall reglementierter Berufe, die die öffentliche Gesund
heit oder Sicherheit berühren, wird den Mitgliedstaaten 
durch die Richtlinie 2005/36/EG gestattet, die Berufsqua
lifikationen des Dienstleisters vor der ersten Erbringung 
einer Dienstleistung zu überprüfen. Dies hat zu Rechts
unsicherheit geführt, denn es bleibt im Ermessen der zu
ständigen Behörde, ob sie eine solche vorherige Prüfung 
für notwendig befindet. Damit Rechtssicherheit gewähr
leistet ist, sollten Berufsangehörige von Anfang an wis
sen, ob eine Nachprüfung ihrer Berufsqualifikationen er
forderlich ist und wann mit einer entsprechenden Ent
scheidung zu rechnen ist. Keinesfalls sollten die Bedin
gungen für eine solche vorherige Prüfung von Berufsqua
lifikationen im Rahmen des freien Dienstleistungsver
kehrs strenger als im Rahmen der Vorschriften über die 
Niederlassung sein. Im Fall reglementierter Berufe, die die 
öffentliche Gesundheit oder Sicherheit berühren, sollte 
durch die Richtlinie 2005/36/EG nicht die Möglichkeit 
der Mitgliedstaaten berührt werden, eine Pflicht des Ver
sicherungsschutzes im Zusammenhang mit berufsmäßi
gen Tätigkeiten gemäß den anwendbaren Vorschriften 
nach der Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Par
laments und des Rates vom 9. März 2011 über die Aus
übung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung ( 4 ) und nach der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt ( 5 ) aufzuerlegen. 

(10) Systeme der beruflichen Bildung haben sich als hilfreiches 
Instrument dafür erwiesen, die Beschäftigung junger Men
schen sicherzustellen und einen reibungslosen Übergang 
von der Ausbildung in das Arbeitsleben zu ermöglichen. 
Bei der Überarbeitung der Richtlinie 2005/36/EG sollten 
deren Besonderheiten deshalb in vollem Umfang berück
sichtigt werden.
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(11) Um den Anerkennungsmechanismus aufgrund der all
gemeinen Regelung anzuwenden, müssen die einzelstaat
lichen Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung 
in Niveaus unterteilt werden. Diese Niveaus, die nur zum 
Zweck der Anwendung der allgemeinen Regelung fest
gelegt werden, sollten keine Auswirkungen auf die einzel
staatlichen Strukturen der allgemeinen und beruflichen 
Bildung oder auf die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
auf diesem Gebiet haben, auch nicht auf einzelstaatliche 
Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Qualifika
tionsrahmens (EQR). Der EQR ist ein Instrument, durch 
das Transparenz und Vergleichbarkeit von Berufsqualifi
kationen gefördert werden sollen; er kann auch als wei
tere Informationsquelle für die zuständigen Behörden die
nen, wenn diese die in anderen Mitgliedstaaten erteilte 
Anerkennung von Berufsqualifikationen prüfen. Infolge 
des Bologna-Prozesses haben Hochschuleinrichtungen 
die Struktur ihrer Ausbildungsgänge an ein System zwei
stufiger Bachelor- und Masterstudiengänge angepasst. Um 
sicherzustellen, dass die fünf in der Richtlinie 
2005/36/EG genannten Niveaus im Einklang mit dieser 
neuen Struktur für Ausbildungsgänge stehen, sollte der 
Bachelorabschluss unter Niveau d und der Master
abschluss unter Niveau e eingestuft werden. Die zur An
wendung der allgemeinen Regelung festgelegten fünf Ni
veaus sollten grundsätzlich nicht mehr als Kriterium für 
den Ausschluss von Unionsbürgern aus dem Anwen
dungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG herangezogen 
werden, wenn dies dem Grundsatz des lebenslangen Ler
nens widersprechen würde. 

(12) Anträge auf Anerkennung von Berufsangehörigen, die 
aus einem Mitgliedstaat kommen, in dem der betreffende 
Beruf nicht reglementiert ist, und über eine einjährige 
Berufserfahrung verfügen, sollten genauso behandelt wer
den wie Anträge von Berufsangehörigen aus einem Mit
gliedstaat, in dem dieser Beruf reglementiert ist. Die Be
rufsqualifikationen der Antragsteller sollten mit den im 
Aufnahmemitgliedstaat verlangten Berufsqualifikationen 
auf der Grundlage der in der Richtlinie 2005/36/EG auf
geführten Berufsqualifikationsniveaus verglichen werden. 
Bei wesentlichen Unterschieden sollte die zuständige Be
hörde Ausgleichsmaßnahmen vorschreiben können. Bei 
den Mechanismen zur Überprüfung der theoretischen 
und praktischen Kenntnisse, die für die Aufnahme und 
Ausübung eines Berufs als Ausgleichsmaßnahmen ver
langt werden können, sollten die Grundsätze der Trans
parenz und Unparteilichkeit garantiert und eingehalten 
werden. 

(13) Da die Mindestanforderungen an die Ausbildung für die 
Aufnahme und Ausübung der unter die allgemeine Re
gelung fallenden Berufe nicht harmonisiert sind, sollte der 
Aufnahmemitgliedstaat nach wie vor die Möglichkeit ha
ben, eine Ausgleichsmaßnahme vorzuschreiben. Jede sol
che Maßnahme sollte dem Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit entsprechen und insbesondere die im Zuge 
der Berufserfahrung oder durch lebenslanges Lernen er
worbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen des 
Antragstellers, die hierfür förmlich von einer einschlägi
gen Stelle als gültig anerkannt wurden, berücksichtigen. 
Die Entscheidung, eine Ausgleichsmaßnahme vor
zuschreiben, sollte hinreichend begründet werden, damit 
der Antragsteller seine Situation besser verstehen und 
gemäß der Richtlinie 2005/36/EG von einzelstaatlichen 
Gerichten überprüfen lassen kann. 

(14) Aus der Überprüfung der Richtlinie 2005/36/EG ergab 
sich die Notwendigkeit, die Verzeichnisse der Tätigkeiten 
in Industrie, Handel und Handwerk in Anhang IV zu 
aktualisieren und dabei mehr Klarheit und Flexibilität 
zu schaffen, gleichzeitig aber eine auf Berufserfahrung 
gestützte Regelung der automatischen Anerkennung für 
diese Tätigkeiten beizubehalten. Anhang IV bezieht sich 
zurzeit auf die Internationale Standardklassifikation der 
Wirtschaftszweige (ISIC) aus dem Jahr 1958 und spiegelt 
die aktuelle Struktur der Wirtschaftstätigkeiten nicht 
mehr wider. Die ISIC ist seit 1958 mehrfach überarbeitet 
worden. Daher sollte die Kommission den Anhang IV 
anpassen können, damit die Regelung der automatischen 
Anerkennung unberührt bleiben kann. 

(15) Ständige berufliche Weiterbildung trägt zu einer sicheren 
und effektiven Praxis von Berufsangehörigen bei, die in 
den Genuss der automatischen Anerkennung ihrer Be
rufsqualifikationen kommen. Es ist wichtig, die weitere 
Stärkung ständiger beruflicher Weiterbildung in diesen 
Berufen zu fördern. Die Mitgliedstaaten sollten insbeson
dere die ständige berufliche Weiterbildung für Ärzte, 
Fachärzte, praktische Ärzte, Krankenschwestern und 
Krankenpfleger, die für die allgemeine Pflege verantwort
lich sind, für Zahnärzte, Fachzahnärzte, Tierärzte, Heb
ammen, Apotheker und Architekten fördern. Diese von 
den Mitgliedstaaten zur Förderung der ständigen berufli
chen Weiterbildung für diese Berufe ergriffenen Maßnah
men sollten der Kommission mitgeteilt werden, und die 
Mitgliedstaaten sollten sich über bewährte Verfahren in 
diesem Bereich austauschen. Die ständige berufliche Wei
terbildung sollte Entwicklungen in den Bereichen Tech
nik, Wissenschaft, Reglementierung und Ethik umfassen 
und die Berufsangehörigen motivieren, am lebenslangen 
Lernen, das für ihren Beruf von Bedeutung ist, teilzuneh
men. 

(16) Die Regelung der automatischen Anerkennung auf der 
Grundlage harmonisierter Mindestausbildungsanforderun
gen hängt von der rechtzeitigen Meldung neuer oder 
geänderter Ausbildungsnachweise durch die Mitgliedstaa
ten und die entsprechende Veröffentlichung durch die 
Kommission ab. Andernfalls besteht für Inhaber solcher 
Ausbildungsnachweise keine Garantie, dass diese auto
matisch anerkannt werden. Um die Transparenz zu erhö
hen und die Prüfung neu gemeldeter Bezeichnungen zu 
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten Informationen 
über die Dauer und den Inhalt der Ausbildungsgänge 
erteilen, die den Mindestausbildungsanforderungen ge
mäß der Richtlinie 2005/36/EG genügen müssen. 

(17) Die Punkte des Europäischen Systems zur Übertragung 
und Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS) wer
den bereits in einer großen Mehrheit der Hochschulein
richtungen in der Union verwendet; ihre Verwendung 
wird auch zunehmend in Ausbildungsgängen zum Er
werb von Qualifikationen üblich, die für die Ausübung 
eines reglementierten Berufs erforderlich sind. Daher 
sollte die Möglichkeit eingeführt werden, die Dauer eines 
Ausbildungsprogramms auch in ECTS auszudrücken. 
Diese Möglichkeit sollte die sonstigen Anforderungen 
für die automatische Anerkennung nicht berühren. Ein 
ECTS-Punkt entspricht 25-30 Unterrichtsstunden, und 
normalerweise sind 60 ECTS-Punkte für den Abschluss 
eines akademischen Jahres erforderlich.
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(18) Um ein hohes Niveau der öffentlichen Gesundheit und 
Patientensicherheit in der Union zu gewährleisten und die 
Richtlinie 2005/36/EG zu modernisieren, müssen die Kri
terien geändert werden, die für die Festlegung der ärzt
lichen Grundausbildung verwendet werden, damit die Be
dingungen, die sich auf die Mindestzahl von Jahren und 
Stunden beziehen, kumulativ angewandt werden. Ziel 
dieser Änderung ist es nicht, die Ausbildungsanforderun
gen für die ärztliche Grundausbildung zu senken. 

(19) Im Interesse der Förderung der Mobilität von Fachärzten, 
die bereits eine fachärztliche Qualifikation erworben ha
ben und danach eine andere Facharztausbildung absol
vieren, sollte es den Mitgliedstaaten gestattet sein, für 
einige Teilbereiche der Ausbildung Befreiungen zu ge
währen, wenn diese Ausbildungselemente der späteren 
Ausbildung bereits im Rahmen des früheren Facharztaus
bildungsprogramms in einem Mitgliedstaat absolviert 
wurden. Den Mitgliedstaaten sollte es freistehen, inner
halb bestimmter Grenzen solche Befreiungen für medizi
nische Spezialisierungen zu gewähren, die unter das Sys
tem der automatischen Anerkennung fallen. 

(20) Der Krankenpflegeberuf hat sich in den letzten drei Jahr
zehnten deutlich weiterentwickelt: Die gemeinwesenori
entierte Gesundheitsversorgung, der Einsatz komplexerer 
Therapien und die sich ständig weiterentwickelnden 
Technologie erfordern die Fähigkeit zur Übernahme von 
mehr Verantwortung bei Krankenpflegekräfte. Bei der 
Ausbildung zur Krankenschwester/zum Krankenpfleger, 
deren Organisation immer noch entsprechend den natio
nalen Traditionen unterschiedlich ist, sollte in soliderer 
und stärker ergebnisorientierter Art und Weise gewähr
leistet werden, dass der Berufsangehörige bestimmte 
Kenntnisse und Fähigkeiten während der Ausbildung er
worben hat und in der Lage ist, zumindest bestimmte 
Kompetenzen anzuwenden, um die Tätigkeiten aus
zuüben, die für den Beruf relevant sind. 

(21) Um Hebammen darauf vorzubereiten, den komplexen 
Bedürfnissen bei der Gesundheitsfürsorge im Zusammen
hang mit ihren Tätigkeiten zu genügen, sollten die Heb
ammenschülerinnen und -schüler über den Hintergrund 
einer soliden Allgemeinbildung verfügen, bevor sie mit 
der Hebammenausbildung beginnen. Daher sollte die Zu
lassungsvoraussetzung für die Hebammenausbildung auf 
eine zwölfjährige allgemeine Schulausbildung oder eine 
bestandene Prüfung von gleichwertigem Niveau erhöht 
werden, außer bei Berufsangehörigen, die bereits die Qua
lifikation einer Krankenschwester/eines Krankenpflegers, 
die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, erwor
ben haben. Die Hebammenausbildung sollte besser ge
währleisten, dass die Berufsangehörigen bestimmte 
Kenntnisse und Fähigkeiten erworben haben, die für die 
Ausübung der Tätigkeiten einer Hebamme gemäß der 
Richtlinie 2005/36/EG notwendig sind. 

(22) Zur Vereinfachung des Systems der automatischen An
erkennung der Facharzt- und Fachzahnarztrichtungen 
sollten diese Fachrichtungen unter die Richtlinie 
2005/36/EG fallen, wenn sie mindestens zwei Fünfteln 
der Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 

(23) Seit Inkrafttreten der Richtlinie 2005/36/EG hat eine be
trächtliche Zahl von Mitgliedstaaten entschieden, den Zu
gang zu allen Tätigkeiten im Bereich der Pharmazie und 
die Ausübung dieser Tätigkeiten aufgrund der Anerken
nung von Qualifikationen von Apothekern, die in einem 
anderen Mitgliedstaat erworben wurden, zuzulassen. Eine 

solche Anerkennung einer in einem anderen Mitgliedstaat 
erworbenen Berufsqualifikation sollte allerdings einen 
Mitgliedstaat nicht daran hindern, nicht diskriminierende 
Vorschriften beizubehalten, die eine geografische Vertei
lung von Apotheken in ihrem Hoheitsgebiet regeln, weil 
durch die Richtlinie 2005/36/EG solche Vorschriften 
nicht koordiniert werden. Allerdings sollte eine Abwei
chung von der automatischen Anerkennung von Qualifi
kationen, die immer noch für einen Mitgliedstaat not
wendig ist, Apotheker nicht mehr ausschließen, die be
reits durch den Mitgliedstaat, der von dieser Abweichung 
Gebrauch macht, anerkannt wurden und schon seit einer 
bestimmten Zeit im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats 
rechtmäßig und tatsächlich als Apotheker tätig sind. 

(24) Das Funktionieren der Regelung der automatischen An
erkennung hängt vom Vertrauen in die Ausbildungs
anforderungen ab, die die Qualifikationen der Berufsange
hörigen untermauern. Daher ist es wichtig, dass die Min
destanforderungen an die Architektenausbildung neue 
Entwicklungen in der Architektenausbildung widerspie
geln, insbesondere im Hinblick auf die anerkannte Not
wendigkeit, die akademische Ausbildung durch Berufs
erfahrung zu ergänzen, die unter der Aufsicht qualifizier
ter Architekten erworben wird. Gleichzeitig sollten die 
Mindestanforderungen an die Ausbildung flexibel genug 
sein, damit die Fähigkeit der Mitgliedstaaten, ihre Aus
bildungssysteme zu organisieren, nicht über Gebühr be
schränkt wird. 

(25) Durch die Richtlinie 2005/36/EG sollte durch die Einfüh
rung gemeinsamer Ausbildungsgrundsätze ein stärkerer 
Automatismus der Anerkennung von Berufsqualifikatio
nen in den Berufen gefördert werden, die derzeit nicht 
von dieser Anerkennung profitieren. Dabei sollte die Zu
ständigkeit der Mitgliedstaaten für die Festlegung der für 
die Ausübung der Berufe in ihrem Hoheitsgebiet erfor
derlichen Berufsqualifikationen und den Inhalt und die 
Organisation ihrer Systeme der allgemeinen und berufli
chen Bildung berücksichtigt werden. Gemeinsame Aus
bildungsgrundsätze sollten die Form gemeinsamer Aus
bildungsrahmen, die sich auf ein gemeinsames Spektrum 
von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen stützen, 
oder gemeinsamer Ausbildungsprüfungen, annehmen. Es 
sollte möglich sein, dass gemeinsame Ausbildungsrahmen 
auch Fachrichtungen umfassen, die derzeit nicht die Re
gelung der automatischen Anerkennung gemäß Richtlinie 
2005/36/EG in Anspruch nehmen können, und sich auf 
Berufe beziehen, die von Titel III Kapitel III erfasst wer
den und denen eindeutig festgelegte spezifische Tätigkei
ten vorbehalten sind. Gemeinsame Ausbildungsrahmen 
für solche Fachrichtungen, insbesondere Facharztrichtun
gen, sollten ein hohes Niveau an öffentlicher Gesundheit 
und Patientensicherheit bieten. Innerhalb gemeinsamer 
Ausbildungsrahmen erworbene Berufsqualifikationen soll
ten von den Mitgliedstaaten automatisch anerkannt wer
den. Berufsorganisationen, die auf Unionsebene repräsen
tativ sind, und unter bestimmten Bedingungen nationale 
Berufsorganisationen oder zuständige Behörden sollten 
der Kommission Vorschläge für gemeinsame Ausbil
dungsgrundsätze unterbreiten können, damit die mögli
chen Konsequenzen solcher Grundsätze für die nationa
len Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung 
sowie für die nationalen Vorschriften zur Regelung des 
Zugangs zu reglementierten Berufen gemeinsam mit den 
nationalen Koordinatoren bewertet werden können.
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(26) In der Richtlinie 2005/36/EG ist für die Berufsangehöri
gen bereits die Verpflichtung bezüglich der erforderlichen 
Sprachkenntnisse vorgesehen. Aus der Überprüfung der 
Anwendung dieser Verpflichtung ergab sich die Notwen
digkeit, die Rolle der zuständigen Behörden und der Ar
beitgeber insbesondere im Interesse einer besseren Ge
währleistung der Patientensicherheit klarzustellen. Die zu
ständigen Behörden sollten Überprüfungen der Sprach
kenntnisse nach der Anerkennung von Berufsqualifikatio
nen durchführen können. Besonders bei Berufen mit 
Auswirkungen auf die Patientensicherheit, ist es wichtig, 
dass Überprüfungen der Sprachkenntnisse gemäß der 
Richtlinie 2005/36/EG durchgeführt werden, vor dem 
Zugang des Berufsangehörigen zur Berufsausübung im 
Aufnahmemitgliedstaat. Die Überprüfung von Sprach
kenntnissen sollte jedoch in angemessener Weise erfolgen 
und für die betreffenden Berufe erforderlich sein; sie 
sollte nicht darauf ausgerichtet sein, Berufsangehörige 
aus anderen Mitgliedstaaten vom Arbeitsmarkt im Auf
nahmemitgliedstaat auszuschließen. Um den Verhältnis
mäßigkeitsgrundsatz zu achten und im Interesse der För
derung der Mobilität von Berufsangehörigen in der Union 
sollten die von einer zuständigen Behörde oder unter 
ihrer Aufsicht vorgenommenen Überprüfungen auf die 
Kenntnis einer Amtssprache des Aufnahmemitgliedstaats 
oder einer Verwaltungssprache des Aufnahmemitglied
staats, sofern diese Verwaltungssprache auch Amtsspra
che der Union ist, beschränkt sein. Dies sollte die Auf
nahmemitgliedstaaten nicht daran hindern, Berufsangehö
rigen nahe zu legen, später eine weitere Sprache zu er
lernen, wenn dies für die berufliche Tätigkeit, die sie aus
üben wollen, notwendig ist. Auch Arbeitgeber sollten 
weiterhin eine wichtige Rolle bei der Klärung der Frage 
spielen, welche Sprachkenntnisse notwendig sind, um die 
beruflichen Tätigkeiten an ihren Arbeitsplätzen aus
zuüben. 

(27) Nationale Vorschriften zur Regelung des Zugangs zu re
glementierten Berufen sollten kein Hindernis für die Mo
bilität junger Hochschulabsolventen schaffen. Deshalb 
sollte in dem Fall, dass ein Hochschulabsolvent ein Be
rufspraktikum in einem anderen Mitgliedstaat abschließt, 
das betreffende Praktikum anerkannt werden, wenn der 
Hochschulabsolvent einen Antrag auf Zugang zu einem 
reglementierten Beruf im Herkunftsmitgliedstaat stellt. 
Die Anerkennung eines in einem anderen Mitgliedstaat 
abgeschlossenen Berufspraktikums sollte sich auf eine 
eindeutige schriftliche Beschreibung der Lernziele und 
der übertragenen Aufgaben gründen, die von dem Be
treuer des Praktikanten im Herkunftsmitgliedstaat fest
gelegt wird. Bei der Prüfung eines Antrags auf Zugang 
zu einem reglementierten Beruf sollten in Drittländern 
abgeschlossene Berufspraktika von den Mitgliedstaaten 
berücksichtigt werden. 

(28) In der Richtlinie 2005/36/EG ist ein System nationaler Kon
taktstellen vorgesehen. Aufgrund des Inkrafttretens der 
Richtlinie 2006/123/EG und der Festlegung eines einheitli
chen Ansprechpartners besteht die Gefahr einer gewissen 
Überschneidung. Daher sollten die gemäß Richtlinie 
2005/36/EG eingerichteten nationalen Kontaktstellen Bera
tungszentren werden, die in erster Linie Bürger unterstützen 
und — auch in Einzelgesprächen — beraten, damit gewähr
leistet ist, dass die tägliche Anwendung von Binnenmarkt
regeln in komplexen Einzelfällen von Bürgern auf nationaler 
Ebene weiterverfolgt wird. Erforderlichenfalls würden die 
Beratungszentren als Verbindungsstelle zu zuständigen Be
hörden und Beratungszentren in anderen Mitgliedstaaten 

fungieren. Hinsichtlich des Europäischen Berufsausweises 
sollte es den Mitgliedstaaten freistehen zu entscheiden, ob 
die Beratungszentren entweder als zuständige Behörde im 
Herkunftsmitgliedstaat fungieren oder die jeweilige zustän
dige Behörde bei der Bearbeitung von Anträgen auf einen 
Europäischen Berufsausweis und der Verarbeitung der inner
halb des IMI erstellten Einzeldatei des Bewerbers (im Folgen
den „IMI-Datei“) unterstützen sollten. Im Kontext der Dienst
leistungsfreiheit können die Beratungszentren in dem Fall, 
dass der betreffende Beruf im Herkunftsmitgliedstaat nicht 
reglementiert ist, auch am Austausch von Informationen 
teilnehmen, die für die Zwecke der behördlichen Zusam
menarbeit in Betracht gezogen werden. 

(29) Diese Richtlinie trägt dazu bei, ein hohes Niveau an Gesund
heits- und Verbraucherschutz zu gewährleisten. In der Richt
linie 2005/36/EG sind bereits detaillierte Verpflichtungen 
der Mitgliedstaaten zum Informationsaustausch vorgesehen. 
Diese Verpflichtungen sollten verstärkt werden. Künftig soll
ten die Mitgliedstaaten nicht nur auf Ersuchen um Informa
tion reagieren, sondern ihre zuständigen Behörden sollten 
auch die Befugnis erhalten, innerhalb der Grenzen ihrer Zu
ständigkeiten die zuständigen Behörden anderer Mitglied
staaten proaktiv vor Berufsangehörigen zu warnen, die nicht 
mehr berechtigt sind, ihren Beruf auszuüben. Für Angehö
rige der Gesundheitsberufe ist ein besonderer Vorwarn
mechanismus unter der Richtlinie 2005/36/EG erforderlich. 
Dies sollte auch für Tierärzte sowie für Berufsangehörige 
gelten, die Tätigkeiten mit Bezug auf die Erziehung Minder
jähriger ausüben, einschließlich Berufsangehörigen, die in 
Kinderbetreuungseinrichtungen und im Bereich frühkindli
cher Erziehung tätig sind. Die Pflicht zur Übermittlung einer 
Vorwarnung sollte nur für die Mitgliedstaaten gelten, in de
nen diese Berufe reglementiert sind. Alle Mitgliedstaaten soll
ten gewarnt werden, wenn ein Berufsangehöriger aufgrund 
des Vorliegens von disziplinarischen Sanktionen oder einer 
strafrechlichen Verurteilung nicht mehr das Recht hat, in 
einem Mitgliedstaat — auch nur vorübergehend — die be
ruflichen Tätigkeiten auszuüben. Die Vorwarnung sollte alle 
verfügbaren Einzelheiten des begrenzten oder unbegrenzten 
Zeitraums enthalten, für den die Beschränkung oder Unter
sagung gilt. Diese Vorwarnung sollte durch das IMI ausgelöst 
werden, und zwar unabhängig davon, ob der Berufsangehö
rige Rechte gemäß der Richtlinie 2005/36/EG ausgeübt hat 
oder ob er die Anerkennung seiner Berufsqualifikationen 
durch Ausstellung eines Europäischen Berufsausweises oder 
auf eine andere in dieser Richtlinie vorgesehenen Weise be
antragt hat. Das Vorwarnverfahren sollte den Rechtsvor
schriften der Union zum Schutz personenbezogener Daten 
und der Grundrechte entsprechen. Das Vorwarnverfahren 
sollte nicht dazu dienen, etwaige Vereinbarungen zwischen 
den Mitgliedstaaten bezüglich der Zusammenarbeit auf den 
Gebieten Justiz und Inneres zu ersetzen oder anzupassen. 
Die gemäß der Richtlinie 2005/36/EG zuständigen Behörden 
sollten auch nicht verpflichtet sein, zu einer solchen Zusam
menarbeit mittels der in jener Richtlinie vorgesehenen Vor
warnungen beizutragen. 

(30) Zu den größten Schwierigkeiten, denen Bürger gegenüber
stehen, die an einer Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat 
interessiert sind, gehören die Komplexität und Unsicherheit 
über die einzuhaltenden Verwaltungsverfahren. Richtlinie 
2006/123/EG verpflichtet die Mitgliedstaaten bereits dazu, 
einfachen Zugang zu Informationen zu gewähren und es 
zu ermöglichen, die Verfahren über einheitliche Ansprech
partner durchzuführen. Bürger, die eine Anerkennung ihrer 
Berufsqualifikationen im Rahmen der Richtlinie 2005/36/EG
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anstreben, können bereits auf die einheitlichen Ansprech
partner zurückgreifen, wenn sie unter die Richtlinie 
2006/123/EG fallen. Arbeitsuchende und Angehörige der 
Gesundheitsberufe fallen jedoch nicht unter die Richtlinie 
2006/123/EG, und die verfügbaren Informationen sind 
nach wie vor rar. Daher besteht aus Sicht der Nutzer ein 
Bedarf, diese Informationen zu präzisieren und zu gewähr
leisten, dass diese Informationen leicht zugänglich sind. 
Wichtig ist auch, dass Mitgliedstaaten nicht nur auf natio
naler Ebene Verantwortung übernehmen, sondern auch un
tereinander und mit der Kommission zusammenarbeiten, 
um sicherzustellen, dass Berufsangehörige unionsweit in ein
facher Weise auf nutzerfreundliche und mehrsprachige In
formationen zugreifen und die Verfahren über die einzigen 
Kontaktstellen oder über die jeweiligen zuständigen Behör
den leicht durchführen können. Über andere Websites, zum 
Beispiel das Portal „Europa für Sie“, sollten Links bereit
gestellt werden. 

(31) Zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht wesentli
cher Elemente der Richtlinie 2005/36/EG sollte der Kom
mission die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten gemäß 
Artikel 290 AEUV übertragen werden; dies bezieht sich 
auf die Aktualisierung der in Artikel 21 Absatz 6 genannten 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die Aktualisierung des Anhangs 
I, die Aktualisierung und Klarstellung der in Anhang IV 
aufgeführten Tätigkeiten, die Anpassungen von Anhang V 
Nummer 5.1.1 bis 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 
5.6.2 und 5.7.1, die Anpassung der Mindestdauer der fach
ärztlichen und der fachzahnärztlichen Ausbildung, die Auf
nahme neuer Facharztrichtungen in Anhang V Nummer 
5.1.3, die Änderungen der in Anhang V Nummer 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 und 5.6.1 aufgeführten Liste, die Auf
nahme neuer Fachzahnarztrichtungen in Anhang V Nummer 
5.3.3, die Festlegung der Bedingungen für die Anwendung 
gemeinsamer Ausbildungsrahmen und die Festlegung der 
Bedingungen der Anwendung gemeinsamer Ausbildungsprü
fungen. Insbesondere muss die Kommission bei ihren Vor
arbeiten angemessene Konsultationen auch auf der Ebene 
von Sachverständigen durchführen. Bei der Vorbereitung 
und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommis
sion eine gleichzeitige und frühzeitige Übermittlung der ein
schlägigen Dokumente an das Europäische Parlament und an 
den Rat in geeigneter Weise gewährleisten. 

(32) Damit für die Durchführung der Richtlinie 2005/36/EG 
einheitliche Bedingungen gewährleistet sind, sollten der 
Kommisison Durchführungsbefugnisse übertragen wer
den. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Ver
ordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mit
gliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefug
nisse durch die Kommission kontrollieren ( 1 ), ausgeübt 
werden. 

(33) Aufgrund des technischen Charakters dieser Rechtsakte 
sollte das Prüfverfahren für den Erlass von Durchfüh
rungsrechtsakten angewendet werden, die die Einführung 
des Europäischen Berufsausweises für bestimmte Berufe, 
das Format des Europäischen Berufsausweises, die Be
arbeitung schriftlicher Anträge, die Übersetzungen, die 
der Antragsteller zur Unterstützung einer Beantragung 
eines Europäischen Berufsausweises vorlegen muss, 
die Einzelheiten der Dokumente, die nach der Richtlinie 
2005/36/EG für die Einreichung eines vollständigen 

Antrags erforderlich sind, die Verfahren für die Leistung 
und Bearbeitung von Zahlungen für diesen Ausweis, die 
Vorschriften darüber, wie, wann und bei welchen Doku
menten die zuständigen Behörden beglaubigte Kopien im 
Zusammenhang mit dem betreffenden Beruf fordern dür
fen, die technischen Spezifikationen und Maßnahmen, die 
zur Gewährleistung der Integrität, Vertraulichkeit und 
Richtigkeit der Angaben im Europäischen Berufsausweis 
und in der IMI-Datei erforderlich sind, die Bedingungen 
und Verfahren für die Ausstellung eines Europäischen 
Berufsausweises, die Vorschriften über den Zugang zur 
IMI-Datei, die technischen Mittel und die Verfahren zur 
Prüfung der Echtheit und Gültigkeit eines Europäischen 
Berufsausweises sowie die Anwendung des Vorwarnungs
mechanismus betreffen. 

(34) Die Kommission sollte im Wege von Durchführungrechts
akten und — angesichts ihrer Besonderheiten — ohne An
wendung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 beschließen: 
eine beantragte Aktualisierung von Anhang I abzulehnen, 
wenn die in der Richtlinie 2005/36/EG festgelegten Bedin
gungen nicht erfüllt sind; den entsprechenden Mitgliedstaat 
ersuchen, von einem Antrag auf Freistellung hinsichtlich der 
Wahl zwischen Anpassungszeitraum und Eignungstest ab
zusehen, wenn diese Freistellung nicht angemessen ist oder 
nicht im Einklang mit dem Unionsrecht steht; die beantrag
ten Änderungen der Nummern 5.1.1 bis 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 oder 5.7.1 des Anhangs V abzuleh
nen, wenn die Bedingungen gemäß der Richtlinie 
2005/36/EG nicht erfüllt sind; ein Verzeichnis der nationa
len Berufsqualifikationen und nationalen Berufsbezeichnun
gen zu erstellen, für die die automatische Anerkennung im 
Rahmen des gemeinsamen Ausbildungsrahmens gilt; ein 
Verzeichnis der Mitgliedstaaten, in denen gemeinsame Aus
bildungsprüfungen durchzuführen sind, deren Häufigkeit 
während eines Kalenderjahres und weiterer Vorkehrungen 
zu erstellen, die für die Durchführung gemeinsamer Ausbil
dungsprüfungen notwendig sind; und dem betreffenden Mit
gliedstaat zu erlauben, von den einschlägigen Bestimmungen 
der Richtlinie 2005/36/EG während eines begrenzten Zeit
raums abzuweichen. 

(35) Nach den positiven Erfahrungen mit der gegenseitigen 
Evaluierung im Rahmen der Richtlinie 2006/123/EG 
sollte ein ähnliches Evaluierungssystem in die Richtlinie 
2005/36/EG aufgenommen werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten mitteilen, welche Berufe sie reglementieren und 
aus welchen Gründen, und die Ergebnisse untereinander 
erörtern. Ein solches System würde zu mehr Transparenz 
am Markt für freiberufliche Dienstleistungen beitragen. 

(36) Die Kommission sollte zu gegebener Zeit die Regelung der 
Anerkennung bewerten, die auf den Nachweis in Rumänien 
ausgestellter Ausbildungsnachweise für Krankenschwestern 
und Krankenpfleger, die für die allgemeine Pflege verant
wortlich sind, anwendbar ist. Eine solche Bewertung könnte 
sich auf die Ergebnisse eines speziellen Aufstiegsfortbil
dungsprogramms stützen, das Rumänien gemäß seiner na
tionalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften einrichten 
sollte und für das es Kontakt mit anderen Mitgliedstaaten 
und der Kommission aufnehmen sollte. Der Zweck des spe
ziellen Aufstiegsfortbildungsprogramms sollte darin beste
hen, die Teilnehmer an diesem Programm in die Lage zu 
versetzen, ihre Berufsqualifikation so aufzuwerten, dass sie 
erfolgreich alle Mindestausbildungsanforderungen nach der 
Richtlinie 2005/36/EG erfüllen.
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(37) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Straffung, Ver
einfachung und Verbesserung der Vorschriften für die 
Anerkennung beruflicher Qualifikationen, von den Mit
gliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kön
nen, da diese zwangsläufig zu divergierenden Anforde
rungen und Verfahrensregelungen führen und damit die 
Regulierungskomplexität noch erhöhen und ungerechtfer
tigte Hindernisse für die Mobilität von Berufstätigen 
schaffen würden, sondern vielmehr aus Gründen der Ko
härenz, Transparenz und Vereinbarkeit auf Unionsebene 
besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang 
mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 
Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 
nicht über das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche 
Maß hinaus. 

(38) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 
28. September 2011 der Mitgliedstaaten und der Kom
mission zu Erläuternden Dokumenten ( 1 ) haben sich die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätz
lich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein 
oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 
Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richt
linie und den entsprechenden Teilen nationalen Umset
zungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese 
Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derarti
ger Dokumente für gerechtfertigt. 

(39) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß 
Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. De
zember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe 
und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Da
tenverkehr ( 2 ) angehört und hat am 8. März 2012 eine 
Stellungnahme ( 3 ) abgegeben. 

(40) Die Richtlinie 2005/36/EG und die Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 sollten daher entsprechend geändert wer
den — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2005/36/EG 

Die Richtlinie 2005/36/EG wird wie folgt geändert: 

1. Dem Artikel 1 wird folgender Absatz angefügt: 

„Mit dieser Richtlinie werden auch Regeln über den partiel
len Zugang zu einem reglementierten Beruf sowie die An
erkennung von in einem anderen Mitgliedstaat absolvierten 
Berufspraktika festgelegt.“ 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Diese Richtlinie gilt auch für alle Staatsangehörigen ei
nes Mitgliedstaats, die ein Berufspraktikum außerhalb 
ihres Herkunftsmitgliedstaats abgeleistet haben.“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(4) Diese Richtlinie gilt nicht für durch einen Ho
heitsakt bestellte Notare.“ 

3. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Die Buchstaben f und h erhalten folgende Fassung: 

„f) ‚Berufserfahrung‘: ist die tatsächliche und recht
mäßige Ausübung des betreffenden Berufs als 
Vollzeitbeschäftigung oder als entsprechende 
Teilzeitbeschäftigung in einem Mitgliedstaat; 

h) ‚Eignungsprüfung‘: ist eine die beruflichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen des 
Antragstellers betreffende und von den zustän
digen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats 
durchgeführte oder anerkannte Prüfung, mit 
der die Fähigkeit des Antragstellers, in diesem 
Mitgliedstaat einen reglementierten Beruf aus
zuüben, beurteilt werden soll. 

Um die Durchführung dieser Prüfung zu ermög
lichen, erstellen die zuständigen Behörden ein 
Verzeichnis der Sachgebiete, die aufgrund eines 
Vergleichs zwischen der im Aufnahmemitglied
staat verlangten Ausbildung und der bisherigen 
Ausbildung des Antragstellers von dem Diplom 
oder den sonstigen Ausbildungsnachweisen, 
über die der Antragsteller verfügt, nicht abge
deckt werden. 

Bei der Eignungsprüfung muss dem Umstand 
Rechnung getragen werden, dass der Antragstel
ler in seinem Herkunftsmitgliedstaat oder dem 
Mitgliedstaat, aus dem der Antragsteller kommt, 
über eine berufliche Qualifikation verfügt. Die 
Eignungsprüfung erstreckt sich auf Sachgebiete, 
die aus dem Verzeichnis ausgewählt werden
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eiund deren Kenntnis ne wesentliche Vorausset
zung für die Ausübung des Berufs im Aufnah
memitgliedstaat ist. Diese Prüfung kann sich 
auch auf die Kenntnis der sich auf die betreffen
den Tätigkeiten im Aufnahmemitgliedstaat be
ziehenden berufsständischen Regeln erstrecken. 

Die Einzelheiten der Durchführung der Eig
nungsprüfung und die Rechtsstellung des An
tragstellers in dem Aufnahmemitgliedstaat, in 
dem er sich auf die Eignungsprüfung vorzube
reiten wünscht, werden von den zuständigen 
Behörden dieses Mitgliedstaats festgelegt.“ 

ii) Folgende Buchstaben werden angefügt: 

„j) ‚Berufspraktikum‘: ist unbeschadet des Artikels 
46 Absatz 4 ein Zeitraum der Berufstätigkeit 
unter Aufsicht, vorausgesetzt, es stellt eine Be
dingung für den Zugang zu einem reglementier
ten Beruf dar; es kann entweder während oder 
nach dem Abschluss einer Ausbildung stattfin
den, die zu einem Diplom führt; 

k) ‚Europäischer Berufsausweis‘: ist eine elektro
nische Bescheinigung entweder zum Nachweis, 
dass der Berufsangehörige sämtliche notwendi
gen Voraussetzungen für die vorübergehende 
und gelegentliche Erbringung von Dienstleistun
gen in einem Aufnahmemitgliedstaat erfüllt oder 
zum Nachweis der Anerkennung von Berufsqua
lifikationen für die Niederlassung in einem Auf
nahmemitgliedstaat; 

l) ‚lebenslanges Lernen‘: umfasst jegliche Aktivitä
ten der allgemeinen Bildung, beruflichen Bil
dung, nichtformalen Bildung und des informel
len Lernens während des gesamten Lebens, aus 
denen sich eine Verbesserung von Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Kompetenzen ergibt und zu de
nen auch Berufsethik gehören kann; 

m) ‚zwingende Gründe des Allgemeininteresses‘: 
sind Gründe, die als solche in der Rechtspre
chung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
anerkannt sind; 

n) ‚Europäisches System zur Übertragung von Stu
dienleistungen oder ECTS-Punkte‘: ist das Punk
tesystem für Hochschulausbildung, das im Euro
päischen Hochschulraum verwendet wird.“ 

b) Absatz 2 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über 
jede Anerkennung eines Verbandes oder einer Organisa
tion im Sinne des Unterabsatzes 1. Die Kommission 
prüft, ob dieser Verband oder diese Organisation die 
Bedingungen nach Unterabsatz 2 erfüllt. Um die ord
nungspolitischen Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
gebührend zu berücksichtigen, wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 57c in Bezug auf die 
Aktualisierung des Anhangs I delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, wenn die Bedingungen nach Unterabsatz 2 er
füllt sind. 

Sind die Bedingungen nach Unterabsatz 2 nicht erfüllt, 
so erlässt die Kommission einen Durchführungsrechtsakt 
zur Ablehnung der beantragten Aktualisierung des An
hangs I.“ 

4. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Anerkennung der Berufsqualifikationen 
durch den Aufnahmemitgliedstaat ermöglicht es den be
günstigten Personen, in diesem Mitgliedstaat denselben 
Beruf wie den, für den sie in ihrem Herkunftsmitglied
staat qualifiziert sind, aufzunehmen und unter denselben 
Voraussetzungen wie Inländer auszuüben.“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Abweichend von Absatz 1 wird partieller Zugang 
zu einem Beruf im Aufnahmemitgliedstaat unter den in 
Artikel 4f genannten Bedingungen gewährt.“ 

5. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 4a 

Europäischer Berufsausweis 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen Inhabern einer Berufsqua
lifikation auf Antrag einen Europäischen Berufsausweis aus, 
sofern die Kommission die in Absatz 7 vorgesehenen ent
sprechenden Durchführungsrechtsakte erlassen hat.
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(2) Wurde ein Europäischer Berufsausweis für einen be
stimmten Beruf mittels entsprechender, nach Absatz 7 er
lassener Durchführungsrechtsakte eingeführt, so kann der 
Inhaber einer betreffenden Berufsqualifikation entscheiden, 
einen solchen Ausweis zu beantragen oder sich der Ver
fahren nach den Titeln II und III zu bedienen. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der Inhaber 
eines Europäischen Berufsausweises alle Rechte aus den Ar
tikeln 4b bis 4e wahrnehmen kann. 

(4) Sofern der Inhaber einer Berufsqualifikation Dienst
leistungen im Rahmen von Titel II erbringen will, die nicht 
von Artikel 7 Absatz 4 erfasst werden, stellt die zuständige 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats den Europäischen Be
rufsausweis gemäß den Artikeln 4b und 4c aus. Der Euro
päische Berufsausweis stellt gegebenenfalls die Meldung 
nach Artikel 7 dar. 

(5) Beabsichtigt der Inhaber einer Berufsqualifikation, 
sich im Rahmen von Titel III Kapitel I bis IIIa in einem 
anderen Mitgliedstaat niederzulassen oder dort Dienstleis
tungen im Rahmen von Artikel 7 Absatz 4 zu erbringen, 
so muss die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats 
alle vorbereitenden Schritte hinsichtlich der eigenen Datei 
des Antragstellers abschließen, die innerhalb des Binnen
markt-Informationssystems (im Folgenden „IMI“) entspre
chend der Regelung der Artikel 4b und 4d erstellt wird 
(im Folgenden „IMI-Datei“). Die zuständige Behörde des 
Aufnahmemitgliedstaats stellt den Europäischen Berufsaus
weis gemäß den Artikeln 4b und 4d aus. 

Für die Zwecke der Niederlassung begründet die Ausstel
lung eines Europäischen Berufsausweises kein automati
sches Recht zur Ausübung eines bestimmten Berufs, 
wenn es im Aufnahmemitgliedstaat bereits vor Einführung 
des Europäischen Berufsausweises für diesen Beruf Regis
trierungsanforderungen oder andere Kontrollverfahren gibt. 

(6) Die Mitgliedstaaten benennen die für die Hand
habung der IMI-Dateien und die Ausstellung des Europäi
schen Berufsausweises zuständigen Behörden. Diese Behör
den gewährleisten eine unparteiische, objektive und zeit
nahe Bearbeitung der Anträge auf Europäische Berufsaus
weise. Die in Artikel 57b genannten Beratungszentren kön
nen ebenfalls als zuständige Behörde fungieren. Die Mit
gliedstaaten gewährleisten, dass die zuständigen Behörden 
und Beratungszentren die Bürger, einschließlich möglicher 
Antragsteller, über die Funktion und den zusätzlichen Nut
zen eines Europäischen Berufsausweises bei den Berufen, 
für die er verfügbar ist, informieren. 

(7) Die Kommission erlässt im Wege von Durchfüh
rungsrechtsakten die Maßnahmen, die notwendig sind, um 

für die einheitliche Anwendung der Vorschriften über den 
Europäischen Berufsausweis auf diejenigen Berufe zu sor
gen, die die Bedingungen nach Unterabsatz 2 dieses Ab
satzes erfüllen, einschließlich Maßnahmen bezüglich des 
Formats des Europäischen Berufsausweises, der Bearbeitung 
schriftlicher Anträge, der Übersetzungen, die der Antrag
steller zur Unterstützung einer Beantragung eines Europäi
schen Berufsausweises vorlegen muss, der Einzelheiten der 
Dokumente, die nach Artikel 7 Absatz 2 oder Anhang VII 
für die Einreichung eines vollständigen Antrags erforderlich 
sind, und der Verfahren für die Leistung und Bearbeitung 
von Zahlungen für den Europäischen Berufsausweis, und 
berücksichtigt dabei die Besonderheiten des jeweiligen Be
rufs. Die Kommission legt zudem im Wege von Durchfüh
rungsrechtsakten fest, wie, wann und bei welchen Doku
menten die zuständigen Behörden beglaubigte Kopien ge
mäß Artikel 4b Absatz 3 Unterabsatz 2, Artikel 4d Absatz 
2 und Artikel 4d Absatz 3 im Zusammenhang mit dem 
jeweiligen Beruf verlangen dürfen. 

Für die Einführung eines Europäischen Berufsausweises für 
einen bestimmten Beruf durch den Erlass entsprechender 
Durchführungsrechtsakte nach Unterabsatz 1 müssen alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sein: 

a) Es gibt eine signifikante Mobilität oder ein Potenzial für 
eine signifikante Mobilität in dem Beruf. 

b) Die betroffenen Interessenträger haben ein ausreichendes 
Interesse geäußert. 

c) Der Beruf oder die allgemeine und berufliche Bildung, 
die auf die Ausübung des Berufs ausgerichtet ist, ist in 
einer signifikanten Anzahl von Mitgliedstaaten regle
mentiert. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Ar
tikel 58 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(8) Eventuelle den Antragstellern in Verbindung mit den 
Verwaltungsverfahren zur Ausstellung eines Europäischen 
Berufsausweises entstehende Gebühren müssen vertretbar 
und verhältnismäßig sein und den dem Herkunfts- und 
Aufnahmemitgliedstaat entstandenen Kosten entsprechen; 
sie dürfen keinen Hinderungsgrund für die Beantragung 
eines Europäischen Berufsausweises darstellen. 

Artikel 4b 

Beantragung eines Europäischen Berufsausweises und 
Erstellung einer IMI-Datei 

(1) Der Herkunftsmitgliedstaat ermöglicht es dem Inha
ber einer Berufsqualifikation, einen Europäischen Berufsaus
weis über ein durch die Kommission zur Verfügung
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gestelltes Online-Instrument zu beantragen, durch das eine 
eigene IMI- Datei für diesen Antragsteller erstellt wird. Lässt 
der Herkunftsmitgliedstaat auch schriftliche Anträge zu, so 
trifft er die notwendigen Vorkehrungen für die Erstellung 
der IMI-Datei, für alle Informationen, die dem Antragsteller 
zu übermitteln sind, und für die Ausstellung des Europäi
schen Berufsausweises. 

(2) Den Anträgen sind die in den nach Artikel 4a Absatz 
7 erlassenen Durchführungsrechtsakten vorgeschriebenen 
Dokumente beizufügen. 

(3) Binnen einer Woche nach Eingang des Antrags be
stätigt die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates 
dem Antragsteller den Empfang der Unterlagen und teilt 
ihm gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. 

Gegebenenfalls stellt die zuständige Behörde des Herkunfts
mitgliedstaats alle unterstützenden Bescheinigungen, die 
nach dieser Richtlinie erforderlich sind, aus. Die zuständige 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats überprüft, ob der An
tragsteller im Herkunftsmitgliedstaat rechtmäßig nieder
gelassen ist und ob alle notwendigen Dokumente, die im 
Herkunftsmitgliedstaat ausgestellt wurden, gültig und echt 
sind. Im Fall hinreichend begründeter Zweifel konsultiert 
die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats die ein
schlägige Stelle, und sie kann vom Antragsteller beglaubigte 
Kopien der Dokumente verlangen. Stellt derselbe Antrag
steller mehrere Anträge nacheinander, so dürfen die zustän
digen Behörden der Herkunfts- und der Aufnahmemitglied
staaten nicht die Wiedereinreichung von Dokumenten ver
langen, die bereits in der IMI-Datei enthalten und nach wie 
vor gültig sind. 

(4) Die Kommission kann im Wege von Durchführungs
rechtsakten die technischen Spezifikationen und Maßnah
men, die zur Gewährleistung der Integrität, Vertraulichkeit 
und Richtigkeit der Angaben im Europäischen Berufsaus
weis und in der IMI-Datei erforderlich sind, sowie die Be
dingungen und Verfahren für die Ausstellung eines Euro
päischen Berufsausweises festlegen; dazu gehört die Mög
lichkeit, dass der Inhaber den Ausweis herunterlädt oder 
aktualisierte Fassungen für die IMI-Datei einreicht. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 58 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 4c 

Europäischer Berufsausweis für die vorübergehende 
und gelegentliche Erbringung von Dienstleistungen, 
die nicht unter Artikel 7 Absatz 4 fallen 

(1) Die zuständige Behörde des Herkunftmitgliedstaats 
prüft den Antrag und die Dokumente in der IMI-Datei 
und stellt den Europäischen Berufsausweis für die vorüber
gehende und gelegentliche Erbringung von Dienstleistun
gen, die nicht unter Artikel 7 Absatz 4 fallen, binnen 

drei Wochen aus. Diese Frist beginnt mit dem Eingang der 
fehlenden Dokumente, die in Artikel 4b Absatz 3 Unter
absatz 1 genannt werden, oder, wenn keine weiteren Do
kumente verlangt wurden, nach Ablauf des in jenem Unter
absatz genannten Zeitraums von einer Woche. Daraufhin 
übermittelt sie den Europäischen Berufsausweis unverzüg
lich der zuständigen Behörde jedes Aufnahmemitgliedstaats 
und informiert den Antragsteller darüber. Der Aufnahme
mitgliedstaat darf während der folgenden 18 Monate keine 
weitere Meldung nach Artikel 7 verlangen. 

(2) Gegen die Entscheidung der zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats oder das Nichtvorliegen einer Ent
scheidung innerhalb des in Absatz 1 genannten Zeitraums 
von drei Wochen müssen Rechtsbehelfe nach innerstaatli
chem Recht eingelegt werden können. 

(3) Will der Inhaber eines Europäischen Berufsausweises 
Dienstleistungen in anderen als den ursprünglich in dem 
Antrag gemäß Absatz 1 genannten Mitgliedstaaten erbrin
gen, so kann dieser Inhaber eine solche Erweiterung be
antragen. Will der Inhaber Dienstleistungen über den in 
Absatz 1 erwähnten Zeitraum von 18 Monaten hinaus 
erbringen, so informiert dieser Inhaber die zuständige Be
hörde darüber. In beiden Fällen muss der Inhaber Informa
tionen zu wesentlichen Änderungen der in der IMI-Datei 
gespeicherten Sachlage liefern, die von der zuständigen Be
hörde des Herkunftsmitgliedstaats im Einklang mit den 
nach Artikel 4 Absatz 7 zu erlassenden Durchführungs
rechtsakten verlangt werden können. Die zuständige Be
hörde des Herkunftsmitgliedstaats übermittelt den betroffe
nen Aufnahmemitgliedstaaten den aktualisierten Europäi
schen Berufsausweis. 

(4) Der Europäische Berufsausweis ist im gesamten Ho
heitsgebiet aller betroffenen Aufnahmemitgliedstaaten so 
lange gültig, wie sein Inhaber das Recht behält, auf der 
Grundlage der in der IMI-Datei enthaltenen Dokumente 
und Informationen tätig zu sein. 

Artikel 4d 

Europäischer Berufsausweis für die Niederlassung und 
die vorübergehende und gelegentliche Erbringung von 
Dienstleistungen gemäß Artikel 7 Absatz 4 

(1) Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats 
prüft binnen eines Monats die Echtheit und Gültigkeit der 
in der IMI Datei hinterlegten Dokumente zum Zweck der 
Ausstellung des Europäischen Berufsausweises für die Nie
derlassung oder für die vorübergehende und gelegentliche 
Erbringung von Dienstleistungen gemäß Artikel 7 Absatz 4. 
Diese Frist beginnt mit dem Eingang der fehlenden Doku
mente, die in Artikel 4b Absatz 3 Unterabsatz 1 genannt 
werden, oder, wenn keine weiteren Dokumente verlangt 
wurden, nach Ablauf des in jenem Unterabsatz genannten
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Zeitraums von einer Woche. Sie übermittelt den Antrag 
dann unverzüglich der zuständigen Behörde des Aufnahme
mitgliedstaats. Der Herkunftsmitgliedstaat unterrichtet den 
Antragsteller über den Verfahrensstand zur gleichen Zeit, 
zu der er den Antrag dem Aufnahmemitgliedstaat übermit
telt. 

(2) In den in den Artikeln 16, 21, 49a und 49b genann
ten Fällen entscheidet ein Aufnahmemitgliedstaat, ob er 
einen Europäischen Berufsausweis nach Absatz 1 binnen 
einem Monat nach Eingang des vom Herkunftmitgliedstaat 
übermittelten Antrags ausstellt. Bei hinreichend begründe
ten Zweifeln kann der Aufnahmemitgliedstaat vom Her
kunftsmitgliedstaat weitere Informationen oder die Beifü
gung einer beglaubigten Kopie eines Dokuments durch 
den Herkunftsmitgliedstaat anfordern, die dieser spätestens 
zwei Wochen nach Einreichung des Ersuchens zur Ver
fügung stellen muss. Die Frist von einem Monat ist vor
behaltlich des Absatzes 5 Unterabsatz 2 anwendbar, un
geachtet eines solchen Ersuchens. 

(3) In den in Artikel 7 Absatz 4 und Artikel 14 genann
ten Fällen entscheidet ein Aufnahmemitgliedstaat, ob er 
einen Europäischen Berufsausweis ausstellt oder dem Inha
ber einer Berufsqualifikation binnen zwei Monaten nach 
Eingang des vom Herkunftsmitgliedstaat übermittelten An
trags Ausgleichsmaßnahmen auferlegt. Bei hinreichend be
gründeten Zweifeln kann der Aufnahmemitgliedstaat vom 
Herkunftsmitgliedstaat weitere Informationen oder die Bei
fügung einer beglaubigten Kopie eines Dokuments durch 
den Herkunftsmitgliedstaat anfordern, die dieser spätestens 
zwei Wochen nach dem Ersuchen zur Verfügung stellen 
muss. Die Frist von zwei Monaten ist vorbehaltlich des 
Absatzes 5 Unterabsatz 2 anwendbar, ungeachtet eines sol
chen Ersuchens. 

(4) Falls der Aufnahmemitgliedstaat nicht die notwendi
gen Informationen erhält, die er gemäß dieser Richtlinie für 
eine Entscheidung über die Ausstellung des Europäischen 
Berufsausweises entweder von dem Herkunftsmitgliedstaat 
oder dem Antragsteller verlangen kann, darf er die Ausstel
lung des Ausweises verweigern. Eine solche Verweigerung 
wird ordnungsgemäß begründet. 

(5) Trifft der Aufnahmemitgliedstaat eine Entscheidung 
nicht binnen der in den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels 
festgelegten Fristen oder führt er keinen Eignungstest ge
mäß Artikel 7 Absatz 4 durch, so gilt der Europäische 
Berufsausweis als ausgestellt, und er wird automatisch 
über das IMI dem Inhaber einer Berufsqualifikation über
mittelt. 

Der Aufnahmemitgliedstaat hat die Möglichkeit, die Fristen 
nach den Absätzen 2 und 3 für die automatische Ausstel
lung des Europäischen Berufsausweises um zwei Wochen 

zu verlängern. Er erläutert die Gründe für eine solche Ver
längerung und unterrichtet den Antragsteller entsprechend. 
Eine solche Verlängerung kann einmal und nur dann wie
derholt werden, wenn dies unbedingt notwendig ist, ins
besondere aus Gründen im Zusammenhang mit der öffent
lichen Gesundheit oder der Sicherheit der Dienstleistungs
empfänger. 

(6) Die vom Herkunftsmitgliedstaat gemäß Absatz 1 er
griffenen Maßnahmen ersetzen jeden Antrag auf Anerken
nung von Berufsqualifikationen im Rahmen des einzelstaat
lichen Rechts des Aufnahmemitgliedstaats. 

(7) Gegen die vom Herkunfts- und vom Aufnahmemit
gliedstaat nach den Absätzen 1 bis 5 getroffenen Entschei
dungen oder das Fehlen einer Entscheidung durch den Her
kunftsmitgliedstaat müssen Rechtsbehelfe nach dem inner
staatlichen Recht des betreffenden Mitgliedstaats eingelegt 
werden können. 

Artikel 4e 

Datenverarbeitung und Zugang zu Daten bezüglich des 
Europäischen Berufsausweises 

(1) Unbeschadet der Unschuldsvermutung aktualisieren 
die zuständigen Behörden der Herkunfts- und Aufnahme
mitgliedstaaten rechtzeitig die entsprechende IMI-Datei mit 
Angaben über das Vorliegen disziplinarischer oder straf
rechtlicher Sanktionen, die sich auf eine Untersagung oder 
Beschränkung beziehen und die sich auf die Ausübung von 
Tätigkeiten durch den Inhaber eines Europäischen Berufs
ausweises nach dieser Richtlinie auswirken. Dabei halten sie 
die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten ein, 
die in der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natür
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr (*) und der Richtlinie 
2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezoge
ner Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektro
nischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektro
nische Kommunikation) (**) festgelegt sind. Zu diesen Ak
tualisierungen gehört auch das Löschen von Informationen, 
die nicht mehr benötigt werden. Der Inhaber des Europäi
schen Berufsausweises und die zuständigen Behörden, die 
Zugang zu der entsprechenden IMI-Datei haben, werden 
unverzüglich über etwaige Aktualisierungen informiert. 
Durch diese Pflicht werden die Pflichten der Mitgliedstaaten 
zu Vorwarnungen gemäß Artikel 56a nicht berührt. 

(2) Die Aktualisierungen der Informationen nach Absatz 
1 beschränken sich inhaltlich auf folgende Angaben: 

a) die Identität des Berufsangehörigen, 

b) den betroffenen Beruf,
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c) Informationen über die nationale Behörde oder das na
tionale Gericht, die/das die Entscheidung über die Be
schränkung oder die Untersagung getroffen hat, 

d) den Umfang der Beschränkung oder Untersagung und 

e) den Zeitraum, für den die Beschränkung oder Untersa
gung gilt. 

(3) Der Zugang zu den Informationen in der IMI-Datei 
wird gemäß der Richtlinie 95/46/EG auf die zuständigen 
Behörden der Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten be
schränkt. Die zuständigen Behörden unterrichten den Inha
ber des Europäischen Berufsausweises über den Inhalt der 
IMI-Datei, wenn der Inhaber dies beantragt. 

(4) Die in den Europäischen Berufsausweis aufgenom
menen Angaben beschränken sich auf die Daten, die zur 
Überprüfung des Rechts des Inhabers auf die Ausübung des 
Berufs, für den der Ausweis ausgestellt wurde, erforderlich 
sind, nämlich Vorname, Nachname, Geburtstag und -ort, 
Beruf, förmliche Qualifikationen des Inhabers, und die an
wendbare Regelung, beteiligte zuständige Behörden, Aus
weisnummer, Sicherheitsmerkmale, Bezug auf ein gültiges 
Identitätsdokument. Informationen über die durch den In
haber des Europäischen Berufsausweises erworbene Berufs
erfahrung oder bestandene Ausgleichsmaßnahmen werden 
in die IMI-Datei aufgenommen. 

(5) Die in der IMI-Datei enthaltenen personenbezogenen 
Daten können so lange verarbeitet werden, wie es für die 
Zwecke des Anerkennungsverfahrens als solchem und als 
Nachweis der Anerkennung oder der Übermittlung der 
nach Artikel 7 erforderlichen Meldung notwendig ist. Die 
Mitgliedstaaten gewährleisten, dass der Inhaber eines Euro
päischen Berufsausweises jederzeit berechtigt ist, die Berich
tigung unrichtiger oder unvollständiger Daten oder die Lö
schung und Sperrung der entsprechenden IMI-Datei zu ver
langen, ohne dass diesem Inhaber hierdurch Kosten entste
hen. Der Inhaber wird über dieses Recht zum Zeitpunkt der 
Ausstellung des Ausweises informiert und alle zwei Jahre 
danach daran erinnert. Wurde der ursprüngliche Antrag auf 
einen Europäischen Berufsausweis online eingereicht, wird 
die Erinnerung automatisch über das IMI übermittelt. 

Steht der Antrag auf Löschung einer IMI-Datei im Zusam
menhang mit einem Europäischen Berufsausweis für die 
Zwecke der Niederlassung oder der vorübergehenden und 
gelegentlichen Erbringung von Dienstleistungen gemäß Ar
tikel 7 Absatz 4, so erteilen die zuständigen Behörden des 
betroffenen Aufnahmemitgliedstaats dem Inhaber einer Be
rufsqualifikation einen Nachweis zur Bescheinigung der An
erkennung seiner Berufsqualifikationen. 

(6) Bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Da
ten im Europäischen Berufsausweis und allen IMI-Dateien 

gelten die jeweils zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
als für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne von Ar
tikel 2 Buchstabe d der Richtlinie 95/46/EG. Bezüglich ihrer 
Aufgaben gemäß den Absätzen 1 bis 4 dieses Artikels und 
die damit verbundene Verarbeitung personenbezogener Da
ten gilt die Kommission als für die Verarbeitung Verant
wortlicher im Sinne von Artikel 2 Buchstabe d der Ver
ordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz na
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemein
schaft und zum freien Datenverkehr (***). 

(7) Unbeschadet des Absatzes 3 bestimmen die Aufnah
memitgliedstaaten, dass Arbeitgeber, Kunden, Behörden, Pa
tienten und andere Interessengruppen die Echtheit und Gül
tigkeit eines ihnen vom Inhaber vorgelegten Europäischen 
Berufsausweises prüfen können. 

Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechts
akten die Bedingungen für den Zugang zur IMI-Datei, die 
technischen Mittel und die Verfahren für die in Unterabsatz 
1 genannte Prüfung fest. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 58 Absatz 
2 erlassen. 

Artikel 4f 

Partieller Zugang 

(1) Die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats 
gewährt auf Einzelfallbasis partiellen Zugang zu einer Be
rufstätigkeit im Hoheitsgebiet dieses Staates nur, wenn alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) der Berufsangehörige ist ohne Einschränkung qualifiziert, 
im Herkunftsmitgliedstaat die berufliche Tätigkeit aus
zuüben, für die im Aufnahmemitgliedstaat ein partieller 
Zugang begehrt wird; 

b) die Unterschiede zwischen der rechtmäßig ausgeübten 
Berufstätigkeit im Herkunftsmitgliedstaat und dem regle
mentierten Beruf im Aufnahmemitgliedstaat sind so 
groß, dass die Anwendung von Ausgleichsmaßnahmen 
der Anforderung an den Antragsteller gleichkäme, das 
vollständige Ausbildungsprogramm im Aufnahmemit
gliedstaat zu durchlaufen, um Zugang zum ganzen re
glementierten Beruf im Aufnahmemitgliedstaat zu erlan
gen; 

c) die Berufstätigkeit lässt sich objektiv von anderen im 
Aufnahmemitgliedstaat unter den reglementierten Beruf 
fallenden Tätigkeiten trennen.
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Für die Zwecke von Buchstabe c berücksichtigt die zustän
dige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats, ob die berufliche 
Tätigkeit im Herkunftsmitgliedstaat eigenständig ausgeübt 
werden kann. 

(2) Der partielle Zugang kann verweigert werden, wenn 
diese Verweigerung durch zwingende Gründe des All
gemeininteresses gerechtfertigt und geeignet ist, die Errei
chung des verfolgten Ziels zu gewährleisten und nicht über 
das hinaus geht, was zur Erreichung dieses Ziels erforder
lich ist. 

(3) Anträge für die Zwecke der Niederlassung in einem 
Aufnahmemitgliedstaat werden gemäß Titel III Kapitel I und 
IV geprüft. 

(4) Anträge für die Zwecke der vorübergehenden und 
gelegentlichen Erbringung von Dienstleistungen im Aufnah
memitgliedstaat im Zusammenhang mit Berufstätigkeiten, 
die die öffentliche Gesundheit und Sicherheit berühren, 
werden gemäß Titel II geprüft. 

(5) Abweichend von Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 6 
und Artikel 52 Absatz 1 wird die Berufstätigkeit unter der 
Berufsbezeichnung des Herkunftsmitgliedstaats ausgeübt, 
sobald partieller Zugang gewährt worden ist. Der Aufnah
memitgliedstaat kann vorschreiben, dass die Berufsbezeich
nung in den Sprachen des Aufnahmemitgliedstaats benutzt 
wird. Berufsangehörige, denen partieller Zugang gewährt 
wurde, müssen den Empfängern der Dienstleistung eindeu
tig den Umfang ihrer beruflichen Tätigkeiten angeben. 

(6) Dieser Artikel gilt nicht für Berufsangehörige, für die 
die automatische Anerkennung ihrer Berufsqualifikationen 
nach Titel III Kapitel II, III und IIIa gilt. 

___________ 
(*) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. 

(**) ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37. 
(***) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.“ 

6. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) für den Fall, dass sich der Dienstleister in einen ande
ren Mitgliedstaat begibt, wenn er diesen Beruf in einem 
oder mehreren Mitgliedstaaten mindestens ein Jahr 
während der vorhergehenden zehn Jahre ausgeübt 
hat, sofern der Beruf im Niederlassungsmitgliedstaat 

nicht reglementiert ist. Die Bedingung, dass der Dienst
leister den Beruf ein Jahr ausgeübt haben muss, gilt 
nicht, wenn der Beruf oder die Ausbildung zu diesem 
Beruf reglementiert ist.“ 

7. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Die Buchstaben d und e erhalten folgende Fassung: 

„d) in den in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b ge
nannten Fällen ein Nachweis in beliebiger Form 
darüber, dass der Dienstleister die betreffende 
Tätigkeit mindestens ein Jahr während der vor
hergehenden zehn Jahre ausgeübt hat; 

e) im Fall von Berufen im Sicherheitssektor, Beru
fen im Gesundheitswesen und Berufen im Be
reich der Erziehung Minderjähriger, einschließ
lich Kinderbetreuungseinrichtungen und früh
kindliche Erziehung, eine Bescheinigung, zur Be
stätigung, dass die Ausübung des Berufs weder 
vorübergehend noch endgültig untersagt wurde 
und keine Vorstrafen vorliegen, soweit der Mit
gliedstaat diesen Nachweis von den eigenen 
Staatsangehörigen verlangt.“ 

ii) Folgende Buchstaben werden angefügt: 

„f) für Berufe, die die Patientensicherheit berühren, 
eine Erklärung über die Sprachkenntnisse des 
Antragstellers, die für die Ausübung des Berufs 
im Herkunftsmitgliedstaat notwendig sind; 

g) für Berufe, die die Tätigkeiten nach Artikel 16 
umfassen und die vom Mitgliedstaat gemäß Ar
tikel 59 Absatz 2 mitgeteilt wurden, eine Be
scheinigung über die Art und Dauer der Tätig
keit, die von der zuständigen Behörde oder Stelle 
des Mitgliedstaats ausgestellt wird, in dem der 
Dienstleister niedergelassen ist.“ 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Die Vorlage einer erforderlichen Meldung durch 
einen Dienstleister gemäß Absatz 1 berechtigt diesen 
Dienstleister zum Zugang zu der Dienstleistungstätigkeit 
oder zur Ausübung dieser Tätigkeit im gesamten Ho
heitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats. Ein Mitglied
staat kann die zusätzlichen, in Absatz 2 aufgeführten 
Informationen bezüglich der Berufsqualifikationen des 
Dienstleisters vorschreiben, wenn
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a) der Beruf in Teilen des Hoheitsgebiets dieses Mit
gliedstaats unterschiedlich reglementiert ist, 

b) eine solche Reglementierung auch für alle Staatsange
hörigen des Mitgliedstaats gilt, 

c) die Unterschiede bei dieser Reglementierung aus 
zwingenden Gründen des Allgemeininteresses im Zu
sammenhang mit der öffentlichen Gesundheit oder 
Sicherheit der Empfänger der Dienstleistung gerecht
fertigt sind und 

d) der Mitgliedstaat diese Informationen nicht auf an
dere Weise erlangen kann.“ 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Im Fall reglementierter Berufe, die die öffentliche 
Gesundheit oder Sicherheit berühren und die nicht unter 
die automatische Anerkennung gemäß Titel III Kapitel II, 
III oder IIIa fallen, kann die zuständige Behörde im Auf
nahmemitgliedstaat bei der erstmaligen Erbringung einer 
Dienstleistung die Berufsqualifikationen des Dienstleis
ters vor dieser erstmaligen Erbringung nachprüfen. 
Eine solche Nachprüfung ist nur möglich, wenn ihr 
Zweck darin besteht, eine schwerwiegende Beeinträchti
gung der Gesundheit oder Sicherheit des Dienstleis
tungsempfängers aufgrund einer mangelnden Berufsqua
lifikation des Dienstleisters zu verhindern, und sofern 
die Nachprüfung nicht über das für diesen Zweck er
forderliche Maß hinausgeht. 

Die zuständige Behörde unterrichtet den Dienstleister 
spätestens einen Monat nach Eingang der in den Absät
zen 1 und 2 genannten Meldung und Begleitdokumente 
über ihre Entscheidung 

a) die Erbringung der Dienstleistungen zuzulassen, ohne 
seine Berufsqualifikationen nachzuprüfen, 

b) nach der Nachprüfung seiner Berufsqualifikationen 

i) von dem Dienstleister zu verlangen, sich einem 
Eignungstest zu unterziehen, oder 

ii) die Erbringung der Dienstleistungen zuzulassen. 

Sollten Schwierigkeiten auftreten, die zu einer Verzöge
rung der Entscheidung nach Unterabsatz 2 führen könn
ten, so unterrichtet die zuständige Behörde den 

Dienstleister innerhalb derselben Frist über die Gründe 
für diese Verzögerung. Die Schwierigkeiten werden bin
nen eines Monats nach dieser Mitteilung behoben und 
die Entscheidung ergeht binnen zwei Monaten nach Be
hebung der Schwierigkeiten. 

Besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen der be
ruflichen Qualifikation des Dienstleisters und der im 
Aufnahmemitgliedstaat geforderten Ausbildung und ist 
er so groß, dass dies der öffentlichen Gesundheit oder 
Sicherheit abträglich ist und durch Berufserfahrung oder 
durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen des 
Dienstleisters, die durch lebenslanges Lernen erworben 
und hierfür förmlich von einer einschlägigen Stelle als 
gültig anerkannt wurden, nicht ausgeglichen werden 
kann, so muss der Aufnahmemitgliedstaat diesem 
Dienstleister die Möglichkeit geben, durch eine in Unter
absatz 2 Buchstabe b genannte Eignungsprüfung nach
zuweisen, dass er die fehlenden Kenntnisse, Fähigkeiten 
oder Kompetenzen erworben hat. Der Aufnahmemit
gliedstaat trifft auf dieser Grundlage eine Entscheidung, 
ob er die Erbringung dieser Dienstleistungen erlaubt. In 
jedem Fall muss die Erbringung der Dienstleistung inner
halb des Monats erfolgen können, der auf die nach 
Unterabsatz 2 getroffene Entscheidung folgt. 

Bleibt eine Reaktion der zuständigen Behörde binnen 
der in den Unterabsätzen 2 und 3 festgesetzten Fristen 
aus, so darf die Dienstleistung erbracht werden. 

In den Fällen, in denen die Berufsqualifikationen gemäß 
diesem Absatz nachgeprüft worden sind, erfolgt die Er
bringung der Dienstleistung unter der Berufsbezeich
nung des Aufnahmemitgliedstaats.“ 

8. Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die zuständigen Behörden des Aufnahmemitglied
staats können bei berechtigten Zweifeln von den zuständi
gen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats alle Infor
mationen über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung und 
die gute Führung des Dienstleisters anfordern sowie Infor
mationen darüber, dass keine berufsbezogenen disziplinari
schen oder strafrechtlichen Sanktionen vorliegen. Entschei
den die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats, 
die Berufsqualifikationen des Dienstleisters zu kontrollieren, 
so können sie bei den zuständigen Behörden des Nieder
lassungsmitgliedstaats Informationen über die Ausbildungs
gänge des Dienstleisters anfordern, soweit dies für die Beur
teilung der Frage, ob wesentliche Unterschiede vorliegen, 
die der öffentlichen Gesundheit oder Sicherheit wahrschein
lich abträglich sind, erforderlich ist. Die zuständigen Behör
den des Niederlassungsmitgliedstaats übermitteln diese In
formationen gemäß Artikel 56. Im Fall von Berufen, die in 
dem Herkunftsmitgliedstaat nicht reglementiert sind, kön
nen auch die in Artikel 57b genannten Beratungszentren 
diese Informationen zur Verfügung stellen.“
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9. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Für die Zwecke des Artikels 13 und des Artikels 14 
Absatz 6 werden die Berufsqualifikationen den nach
stehenden Niveaus wie folgt zugeordnet:“; 

ii) Buchstabe c Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

„ii) eines reglementierten Ausbildungsgangs oder — 
im Fall eines reglementierten Berufs — einer 
dem Ausbildungsniveau gemäß Ziffer i entspre
chenden besonders strukturierten Berufsausbil
dung, durch die Kompetenzen vermittelt wer
den, die über das hinausgehen, was durch das 
Qualifikationsniveau nach Buchstabe b vermit
telt wird, wenn diese Ausbildung eine vergleich
bare Berufsbefähigung vermittelt und auf eine 
vergleichbare berufliche Funktion und Verant
wortung vorbereitet, sofern dem Diplom eine 
Bescheinigung des Herkunftsmitgliedstaats bei
gefügt ist.“; 

iii) die Buchstaben d und e erhalten folgende Fassung: 

„d) Diplom, mit dem nachgewiesen wird, dass der 
Inhaber eine postsekundäre Ausbildung von 
mindestens drei und höchstens vier Jahren 
oder eine Teilzeitausbildung von entsprechender 
Dauer, die zusätzlich in der entsprechenden An
zahl von ECTS-Punkten ausgedrückt werden 
kann, an einer Universität oder einer anderen 
Hochschule oder einer anderen Ausbildungsein
richtung mit gleichwertigem Ausbildungsniveau 
erfolgreich abgeschlossen sowie gegebenenfalls 
die Berufsausbildung, die neben dem Studium 
gefordert wird, erfolgreich abgeschlossen hat. 

e) Diplom, mit dem nachgewiesen wird, dass der 
Inhaber einen postsekundären Ausbildungsgang 
von mindestens vier Jahren oder eine Teilzeit
ausbildung von entsprechender Dauer, die zu
sätzlich in der entsprechenden Anzahl an ECTS- 
Punkten ausgedrückt werden kann, an einer 
Universität oder einer anderen Hochschule 
oder in einer anderen Ausbildungseinrichtung 
mit gleichwertigem Ausbildungsniveau erfolg
reich abgeschlossen sowie gegebenenfalls die 
Berufsausbildung, die neben dem Studium ge
fordert wird, erfolgreich abgeschlossen hat.“; 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

10. Artikel 12 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Jeder Ausbildungsnachweis oder jede Gesamtheit von Aus
bildungsnachweisen, die von einer zuständigen Behörde in 
einem Mitgliedstaat ausgestellt wurden, sofern sie den er
folgreichen Abschluss einer in der Union auf Voll- oder 
Teilzeitbasis im Rahmen formaler oder nichtformaler Aus
bildungsprogramme erworbenen Ausbildung bescheinigen 
und von diesem Mitgliedstaat als gleichwertig anerkannt 
werden und in Bezug auf die Aufnahme oder Ausübung 
eines Berufs dieselben Rechte verleihen oder auf die Aus
übung dieses Berufs vorbereiten, sind Ausbildungsnachwei
sen nach Artikel 11 gleichgestellt, auch in Bezug auf das 
entsprechende Niveau.“ 

11. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 13 

Anerkennungsbedingungen 

(1) Setzt die Aufnahme oder Ausübung eines reglemen
tierten Berufs in einem Aufnahmemitgliedstaat den Besitz 
bestimmter Berufsqualifikationen voraus, so gestattet die 
zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats den Antragstellern 
die Aufnahme oder Ausübung dieses Berufs unter densel
ben Voraussetzungen wie Inländern, wenn sie den Befähi
gungs- oder Ausbildungsnachweis nach Artikel 11 besitzen, 
der in einem anderen Mitgliedstaat erforderlich ist, um in 
dessen Hoheitsgebiet die Erlaubnis zur Aufnahme und Aus
übung dieses Berufs zu erhalten. 

Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise werden in einem 
Mitgliedstaat von einer nach dessen Rechts- und Verwal
tungsvorschriften benannten zuständigen Behörde aus
gestellt. 

(2) Aufnahme und Ausübung eines Berufs, wie in Absatz 
1 beschrieben, müssen auch den Antragstellern gestattet 
werden, die den betreffenden Beruf ein Jahr lang in Vollzeit 
oder während einer entsprechender Gesamtdauer in Teilzeit 
in den vorangegangenen zehn Jahren in einem anderen 
Mitgliedstaat, in dem dieser Beruf nicht reglementiert ist, 
ausgeübt haben und die im Besitz eines oder mehrerer in 
einem anderen Mitgliedstaat, in dem dieser Beruf nicht re
glementiert ist, ausgestellten Befähigungs- oder Ausbil
dungsnachweise sind.
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Die Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise müssen 

a) in einem Mitgliedstaat von einer entsprechend dessen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften benannten zustän
digen Behörde ausgestellt worden sein; 

b) bescheinigen, dass der Inhaber auf die Ausübung des 
betreffenden Berufs vorbereitet wurde. 

Die in Unterabsatz 1 genannte einjährige Berufserfahrung 
darf allerdings nicht verlangt werden, wenn durch den Aus
bildungsnachweis, über die der Antragsteller verfügt, ein 
reglementierter Ausbildungsgang belegt wird. 

(3) Der Aufnahmemitgliedstaat erkennt das vom Her
kunftsmitgliedstaat gemäß Artikel 11 bescheinigte Ausbil
dungsniveau und die Bescheinigung an, durch die der Her
kunftsmitgliedstaat bestätigt, dass die in Artikel 11 Buch
stabe c Ziffer ii genannte Ausbildung dem in Artikel 11 
Buchstabe c Ziffer i vorgesehenen Niveau gleichwertig ist. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 dieses Ar
tikels und von Artikel 14 kann die zuständige Behörde des 
Aufnahmemitgliedstaats den Inhabern eines Befähigungs- 
oder Ausbildungsnachweises, der unter Artikel 11 Buch
stabe a eingestuft ist, die Aufnahme oder Ausübung eines 
Berufs verweigern, wenn die zur Ausübung des Berufes im 
Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats erforderliche na
tionale Berufsqualifikation unter Artikel 11 Buchstabe e 
eingestuft ist.“ 

12. Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Artikel 13 hindert den Aufnahmemitgliedstaat 
nicht daran, in einem der nachstehenden Fälle vom An
tragsteller zu verlangen, dass er einen höchstens dreijäh
rigen Anpassungslehrgang absolviert oder eine Eig
nungsprüfung ablegt, 

a) wenn die bisherige Ausbildung des Antragstellers 
sich hinsichtlich der beruflichen Tätigkeit auf Fächer 
bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, 
die durch den Ausbildungsnachweis im Aufnahme
mitgliedstaat abgedeckt werden, 

b) wenn der reglementierte Beruf im Aufnahmemitglied
staat eine oder mehrere reglementierte berufliche Tä
tigkeiten umfasst, die im Herkunftsmitgliedstaat des 
Antragstellers nicht Bestandteil des entsprechenden 
reglementierten Berufs sind, und wenn sich die im 
Aufnahmemitgliedstaat geforderte Ausbildung auf Fä
cher bezieht, die sich wesentlich von denen unter
scheiden, die von dem Befähigungs- oder Ausbil
dungsnachweis des Antragstellers abgedeckt werden.“ 

b) Absatz 2 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Gelangt die Kommission zu der Ansicht, dass die in 
Unterabsatz 2 bezeichnete Abweichung nicht angemes
sen ist oder nicht dem Unionsrecht entspricht, erlässt sie 
binnen drei Monaten nach Erhalt aller nötigen Informa
tionen einen Durchführungsrechtsakt, um den betreffen
den Mitgliedstaat aufzufordern, von der geplanten Maß
nahme Abstand zu nehmen. Wenn die Kommission in
nerhalb dieser Frist nicht tätig wird, darf der Mitglied
staat von der Wahlfreiheit abweichen.“ 

c) In Absatz 3 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

„Abweichend von dem Grundsatz, dass der Antragsteller 
die Wahlmöglichkeit nach Absatz 2 hat, kann der Auf
nahmemitgliedstaat entweder einen Anpassungslehrgang 
oder einen Eignungstest vorschreiben, wenn 

a) der Inhaber einer Berufsqualifikation gemäß Arti
kel 11 Buchstabe a die Anerkennung seiner Berufs
qualifikation beantragt und die erforderliche natio
nale Berufsqualifikation unter Artikel 11 Buchstabe 
c eingestuft ist, oder 

b) der Inhaber einer Berufsqualifikation gemäß Arti
kel 11 Buchstabe b die Anerkennung seiner Berufs
qualifikationen beantragt und die erforderliche natio
nale Berufsqualifikation unter Artikel 11 Buchstabe d 
oder e eingestuft ist. 

Beantragt ein Inhaber einer Berufsqualifikation gemäß 
Artikel 11 Buchstabe a die Anerkennung seiner Berufs
qualifikationen und ist die erforderliche Berufsqualifika
tion unter Artikel 11 Buchstabe d eingestuft, so kann 
der Aufnahmemitgliedstaat sowohl einen Anpassungs
lehrgang als auch eine Eignungsprüfung vorschreiben.“
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d) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(4) Für die Zwecke der Absätze 1 und 5 sind unter 
‚Fächer, die sich wesentlich unterscheiden‘ jene Fächer zu 
verstehen, bei denen Kenntnis, Fähigkeiten und Kom
petenzen eine wesentliche Voraussetzung für die Aus
übung des Berufs sind und bei denen die bisherige Aus
bildung des Migranten wesentliche Abweichungen hin
sichtlich des Inhalts gegenüber der im Aufnahmemit
gliedstaat geforderten Ausbildung aufweist. 

(5) Bei der Anwendung des Absatzes 1 ist nach dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu verfahren. Ins
besondere muss der Aufnahmemitgliedstaat, wenn er 
beabsichtigt, dem Antragsteller einen Anpassungslehr
gang oder eine Eignungsprüfung aufzuerlegen, zunächst 
prüfen, ob die vom Antragsteller im Rahmen seiner 
Berufspraxis oder durch lebenslanges Lernen in einem 
Mitgliedstaat oder einem Drittland erworbenen Kennt
nisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die hierfür von 
einer einschlägigen Stelle formell als gültig anerkannt 
wurden, den wesentlichen Unterschied in Bezug auf 
die Fächer im Sinne des Absatzes 4 ganz oder teilweise 
ausgleichen können.“ 

e) Folgende Absätze werden angefügt: 

„(6) Der Beschluss zur Auferlegung eines Anpas
sungslehrgangs oder einer Eignungsprüfung muss hinrei
chend begründet sein. Insbesondere sind dem Antrag
steller folgende Informationen mitzuteilen: 

a) das Niveau der im Aufnahmemitgliedstaat verlangten 
Berufsqualifikation und das Niveau der vom Antrag
steller vorgelegten Berufsqualifikation gemäß der 
Klassifizierung in Artikel 11; und 

b) die wesentlichen in Absatz 4 genannten Unterschiede 
und die Gründe, aus denen diese Unterschiede nicht 
durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die 
durch lebenslanges Lernen erworben und hierfür von 
einer einschlägigen Stelle formell als gültig anerkannt 
wurden, ausgeglichen werden können. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Antrag
steller die Möglichkeit hat, die Eignungsprüfung nach 
Absatz 1 spätestens sechs Monate nach der ursprüng
lichen Entscheidung, dem Antragsteller eine Eignungs
prüfung aufzuerlegen, abzulegen.“ 

13. Artikel 15 wird gestrichen. 

14. Artikel 20 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 20 

Anpassung der Verzeichnisse der Tätigkeiten in 
Anhang IV 

Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte 
nach Artikel 57c zur Anpassung der Verzeichnisse der Tä
tigkeiten in Anhang IV zu erlassen, für die die Berufserfah
rung nach Artikel 16 anerkannt wird, um die in Anhang IV 
aufgeführten Tätigkeiten zu aktualisieren oder klarzustellen, 
insbesondere, um den Umfang zu präzisieren und die 
jüngsten Entwicklungen im Bereich der tätigkeitsbezogenen 
Nomenklaturen zu berücksichtigen, vorausgesetzt, dass da
durch nicht der Umfang der Tätigkeiten eingeschränkt wird, 
auf die sich die einzelnen Kategorien beziehen, und dass es 
keine Übertragung von Tätigkeiten zwischen den bestehen
den Verzeichnissen I, II und III in Anhang IV gibt.“ 

15. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) In Bezug auf den Betrieb von Apotheken, die 
keinen territorialen Beschränkungen unterliegen, kann 
ein Mitgliedstaat im Wege einer Ausnahmeregelung ent
scheiden, Ausbildungsnachweise nach Anhang V Num
mer 5.6.2 für die Errichtung neuer, der Öffentlichkeit 
zugänglicher Apotheken nicht wirksam werden zu las
sen. Als solche gelten im Sinne dieses Absatzes auch 
Apotheken, die vor weniger als drei Jahren eröffnet wur
den. 

Diese Ausnahmeregelung darf nicht auf Apotheker an
gewandt werden, deren förmliche Qualifikationen bereits 
durch die zuständigen Behörden des Aufnahmemitglied
staats für andere Zwecke anerkannt wurden, und die 
tatsächlich und rechtmäßig die beruflichen Tätigkeiten 
eines Apothekers mindestens drei Jahre lang ununter
brochen in diesem Mitgliedstaat ausgeübt haben.“ 

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Jeder Mitgliedstaat macht die Aufnahme und 
Ausübung der beruflichen Tätigkeiten des Arztes, der 
Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die 
allgemeine Pflege verantwortlich sind, des Zahnarztes, 
des Tierarztes, der Hebamme und des Apothekers vom 
Besitz eines in Anhang V Nummern 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 bzw. 5.6.2 aufgeführten 
Ausbildungsnachweises abhängig, der nachweist, dass 
der betreffende Berufsangehörige im Verlauf seiner Ge
samtausbildungszeit die in Artikel 24 Absatz 3, Arti
kel 31 Absätze 6 und 7, Artikel 34 Absatz 3, Artikel 38 
Absatz 3, Artikel 40 Absatz 3 und Artikel 44 Absatz 3 
aufgeführten entsprechenden Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Kompetenzen erworben hat.
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Um den allgemein anerkannten wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritt zu berücksichtigen, wird die 
Kommission ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Ar
tikel 57c zur Aktualisierung der in Artikel 24 Absatz 3, 
Artikel 31 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 3, Artikel 38 
Absatz 3, Artikel 40 Absatz 3, Artikel 44 Absatz 3 und 
Artikel 46 Absatz 4 genannten Kenntnisse und Fähig
keiten zu erlassen, um die Entwicklung des Unions
rechts, das unmittelbare Auswirkungen auf die betroffe
nen Berufsangehörigen hat, widerzuspiegeln. 

Diese Aktualisierungen dürfen keine Änderung der in 
den Mitgliedstaaten bestehenden wesentlichen gesetzli
chen Grundsätze der Struktur der Berufe hinsichtlich 
der Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang 
natürlicher Personen zu dem Beruf erfordern. Bei diesen 
Aktualisierungen ist die Verantwortung der Mitgliedstaa
ten für die Gestaltung der Bildungssysteme entsprechend 
der Regelung in Artikel 165 Absatz 1 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zu 
achten.“ 

c) Absatz 7 wird gestrichen. 

16. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 21a 

Meldeverfahren 

(1) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die von ihm 
erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die 
Ausstellung von Ausbildungsnachweisen in den unter die
ses Kapitel fallenden Berufen mit. 

Im Fall von Ausbildungsnachweisen im Bereich des Ab
schnitts 8 wird diese Meldung gemäß Unterabsatz 1 auch 
an die anderen Mitgliedstaaten gerichtet. 

(2) Die Meldung nach Absatz 1 enthält Informationen 
über die Dauer und den Inhalt der Ausbildungsgänge. 

(3) Die Meldung nach Absatz 1 wird über das IMI über
mittelt. 

(4) Um die legislativen und administrativen Entwicklun
gen in den Mitgliedstaaten gebührend zu berücksichtigen 
und unter der Bedingung, dass die gemäß Absatz 1 dieses 

Artikels mitgeteilten Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
im Einklang mit den in diesem Kapitel festgelegten Bedin
gungen stehen, wird die Kommission ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Artikel 57c zu erlassen, um Anhang V 
Nummern 5.1.1 bis 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 
5.6.2 und 5.7.1 zu ändern, die die Aktualisierung der von 
den Mitgliedstaaten festgelegten Bezeichnungen der Ausbil
dungsnachweise sowie gegebenenfalls der Stelle, die den 
Ausbildungsnachweis ausstellt, der zusätzlichen Bescheini
gung und der entsprechenden Berufsbezeichnung betreffen. 

(5) Stehen die gemäß Absatz 1 mitgeteilten Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften nicht im Einklang mit den in die
sem Kapitel festgelegten Bedingungen, so erlässt die Kom
mission einen Durchführungsrechtsakt zur Ablehnung der 
beantragten Änderung von Anhang V Nummern 5.1.1 bis 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 und 5.7.1.“ 

17. Artikel 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Die Mitgliedstaaten sorgen im Einklang mit den 
spezifischen Verfahren der einzelnen Mitgliedstaaten 
durch die Stärkung einer steten beruflichen Fortbil
dung dafür, dass Berufsangehörige, deren Berufsqua
lifikation von Kapitel III dieses Titels erfasst wird, 
ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen ak
tualisieren können, um eine sichere und effektive 
Praxis zu wahren und mit den beruflichen Entwick
lungen Schritt zu halten.“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die gemäß 
Absatz 1 Buchstabe b ergriffenen Maßnahmen bis zum 
18. Januar 2016 mit.“ 

18. Artikel 24 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die ärztliche Grundausbildung umfasst mindestens 
fünf Jahre (kann zusätzlich in der entsprechenden Anzahl 
von ECTS-Punkten ausgedrückt werden) und besteht aus 
mindestens 5 500 Stunden theoretischer und praktischer 
Ausbildung an einer Universität oder unter Aufsicht einer 
Universität.
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Bei Berufsangehörigen, die ihre Ausbildung vor dem 1. Ja
nuar 1972 begonnen haben, kann die in Unterabsatz 1 
genannte Ausbildung eine praktische Vollzeitausbildung 
von sechs Monaten auf Universitätsniveau unter Aufsicht 
der zuständigen Behörden umfassen.“ 

19. Artikel 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Zulassung zur fachärztlichen Weiterbildung 
setzt voraus, dass eine ärztliche Grundausbildung nach 
Artikel 24 Absatz 2 abgeschlossen und als gültig an
erkannt worden ist, mit der angemessene medizinische 
Grundkenntnisse erworben wurden.“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3a) Die Mitgliedstaaten können in ihren nationalen 
Rechtsvorschriften Befreiungen für Teilbereiche der in 
Anhang V Nummer 5.1.3 aufgeführten fachärztlichen 
Weiterbildungen festlegen, über die im Einzelfall zu ent
scheiden ist, wenn dieser Teil der Ausbildung bereits im 
Rahmen einer anderen fachärztlichen Weiterbildung 
nach Anhang V Nummer 5.1.3 absolviert wurde und 
sofern der Berufsangehörige bereits die frühere fachärzt
liche Berufsqualifikation in einem Mitgliedstaat erworben 
hat. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die gewährte 
Befreiung höchstens der Hälfte der Mindestdauer der 
jeweiligen Facharztausbildung entspricht. 

Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission und den übri
gen Mitgliedstaaten die einschlägigen nationalen Rechts
vorschriften für jede dieser teilweisen Befreiungen mit.“ 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Kommission wird ermächtigt, zur Anpassung 
der Mindestdauer der Weiterbildung nach Anhang V 
Nummer 5.1.3 an den wissenschaftlichen und tech
nischen Fortschritt delegierte Rechtsakte nach Artikel 57c 
zu erlassen.“ 

20. Artikel 26 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte 
nach Artikel 57c zur Aufnahme neuer Facharztrichtungen, 
die in mindestens zwei Fünfteln der Mitgliedstaaten vertre
ten sind, in Anhang V Nummer 5.1.3 zu erlassen, um 

Änderungen der nationalen Rechtsvorschriften gebührend 
Rechnung zu tragen und diese Richtlinie zu aktualisieren.“ 

21. In Artikel 27 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(2a) Die Mitgliedstaaten erkennen die in Anhang V 
Nummern 5.1.2 und 5.1.3 aufgeführten in Italien verliehe
nen Facharztqualifikationen von Ärzten an, die ihre Fach
arztausbildung nach dem 31. Dezember 1983 und vor dem 
1. Januar 1991 begonnen haben, obgleich deren Ausbil
dung nicht allen Ausbildungsanforderungen nach Artikel 25 
genügt, sofern der Qualifikation eine von den zuständigen 
italienischen Behörden ausgestellte Bescheinigung beigefügt 
ist, aus der hervorgeht, dass der betreffende Arzt während 
der letzten zehn Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung 
mindestens sieben Jahre lang ununterbrochen tatsächlich 
und rechtmäßig in Italien die Tätigkeiten eines Facharztes 
auf dem entsprechenden Facharztgebiet ausgeübt hat.“ 

22. Artikel 28 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Zulassung zur besonderen Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin setzt voraus, dass eine ärztliche Grund
ausbildung nach Artikel 24 Absatz 2 abgeschlossen und als 
gültig anerkannt worden ist, mit der der Auszubildende die 
angemessenen medizinischen Grundkenntnisse erworben 
hat.“ 

23. Artikel 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Zulassung zur Ausbildung zur Kranken
schwester und zum Krankenpfleger, die für die all
gemeine Pflege verantwortlich sind, setzt Folgendes vo
raus: 

a) entweder eine zwölfjährige allgemeine Schulausbil
dung, deren erfolgreicher Abschluss durch ein von 
den zuständigen Behörden oder Stellen eines Mit
gliedstaats ausgestelltes Diplom oder Prüfungszeugnis 
oder durch einen sonstigen Befähigungsnachweis 
oder durch ein Zeugnis über eine bestandene Prüfung 
von gleichwertigem Niveau bescheinigt wird, das 
zum Besuch von Universitäten oder anderen Hoch
schuleinrichtungen mit anerkannt gleichwertigem Ni
veau berechtigt, oder
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b) eine mindestens zehnjährige allgemeine Schulausbil
dung, deren erfolgreicher Abschluss durch ein von 
den zuständigen Behörden oder Stellen eines Mit
gliedstaats ausgestelltes Diplom oder Prüfungszeugnis 
oder durch einen sonstigen Befähigungsnachweis 
oder durch ein Zeugnis über eine bestandene Prüfung 
von gleichwertigem Niveau bescheinigt wird, das 
zum Besuch von Berufsschulen für Krankenpflege 
oder zur Teilnahme an Berufsausbildungsgängen für 
Krankenpflege berechtigt.“ 

b) In Absatz 2 erhalten die Unterabsätze 2 und 3 folgende 
Fassung: 

„Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte 
nach Artikel 57c zur Änderung des Verzeichnisses in 
Anhang V Nummer 5.2.1 zu erlassen, um dieses an 
den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt an
zupassen. 

Die Änderungen nach Unterabsatz 2 dürfen keine Än
derung der in den Mitgliedstaaten bestehenden wesent
lichen gesetzlichen Grundsätze der Berufsstruktur in den 
Mitgliedstaaten hinsichtlich der Ausbildung und der Be
dingungen für den Zugang natürlicher Personen zu dem 
Beruf erfordern. Bei derartigen Änderungen ist die Ver
antwortung der Mitgliedstaaten für die Gestaltung der 
Bildungssysteme im Sinne des Artikels 165 Absatz 1 
AEUV zu achten.“ 

c) Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Ausbildung zur Krankenschwester und zum Kran
kenpfleger für allgemeine Pflege umfasst insgesamt min
destens drei Jahre (kann zusätzlich in der entsprechen
den Anzahl von ECTS-Punkten ausgedrückt werden) und 
besteht aus mindestens 4 600 Stunden theoretischer und 
klinisch-praktischer Ausbildung; die Dauer der theoreti
schen Ausbildung muss mindestens ein Drittel und die 
der klinisch-praktischen Ausbildung mindestens die 
Hälfte der Mindestausbildungsdauer betragen. Ist ein 
Teil der Ausbildung im Rahmen anderer Ausbildungs
gänge von mindestens gleichwertigem Niveau erworben 
worden, so können die Mitgliedstaaten den betreffenden 
Berufsangehörigen für Teilbereiche Befreiungen gewäh
ren.“ 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die theoretische Ausbildung ist der Teil der 
Krankenpflegeausbildung, in dem die Krankenpfle
geschülerinnen und -schüler die in den Absätzen 6 
und 7 verlangten beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Kompetenzen erwerben. Die Ausbildung wird an 
Universitäten, an Hochschulen mit anerkannt gleichwer
tigem Niveau oder Berufsschulen für Krankenpflege oder 
in Berufsausbildungsgängen für Krankenpflege von Leh
renden für Krankenpflege und anderen fachkundigen 
Personen durchgeführt.“ 

e) Absatz 5 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die klinisch-praktische Unterweisung ist der Teil 
der Krankenpflegeausbildung, in dem die Krankenpfle
geschülerinnen und -schüler als Mitglied eines Pflege
teams und in unmittelbarem Kontakt mit Gesunden 
und Kranken und/oder im Gemeinwesen lernen, anhand 
ihrer erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kom
petenzen die erforderliche umfassende Krankenpflege 
zu planen, durchzuführen und zu bewerten. Die Kran
kenpflegeschülerinnen und -schüler lernen nicht nur, als 
Mitglieder eines Pflegeteams tätig zu sein, sondern auch, 
ein Pflegeteam zu leiten und die umfassende Kranken
pflege einschließlich der Gesundheitserziehung für Ein
zelpersonen und kleine Gruppen im Rahmen von Ge
sundheitseinrichtungen oder im Gemeinwesen zu orga
nisieren.“ 

f) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die Ausbildung von Krankenschwestern/Kran
kenpflegern, die für die allgemeine Pflege verantwortlich 
sind, stellt sicher, dass der betreffende Berufsangehörige 
folgende Kenntnisse und Fähigkeiten erwirbt: 

a) umfassende Kenntnisse in den Wissenschaften, auf 
denen die allgemeine Krankenpflege beruht, ein
schließlich ausreichender Kenntnisse über den Orga
nismus, die Körperfunktionen und das Verhalten des 
gesunden und des kranken Menschen sowie über die 
Einflüsse der physischen und sozialen Umwelt auf die 
Gesundheit des Menschen; 

b) Kenntnisse in der Berufskunde und in der Berufsethik 
sowie über die allgemeinen Grundsätze der Gesund
heit und der Krankenpflege; 

c) eine angemessene klinische Erfahrung; diese muss der 
Ausbildung dienen und unter der Aufsicht von qua
lifiziertem Krankenpflegepersonal an Orten erworben 
werden, die aufgrund ihrer Ausstattung und wegen 
des in ausreichender Anzahl vorhandenen Personals 
für die Krankenpflege geeignet sind;

DE 28.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 354/151



d) die Fähigkeit, an der praktischen Ausbildung von 
Angehörigen von Gesundheitsberufen mitzuwirken, 
und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit diesem 
Personal; 

e) Erfahrung in der Zusammenarbeit mit anderen im 
Gesundheitswesen tätigen Berufsangehörigen.“ 

g) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(7) Formale Qualifikationen von Krankenschwestern/ 
Krankenpflegern, die für die allgemeine Pflege verant
wortlich sind, dienen unabhängig davon, ob die Aus
bildung an einer Universität, einer Hochschule mit an
erkannt gleichwertigem Niveau oder einer Berufsschule 
für Krankenpflege oder in einem Berufsausbildungsgang 
für Krankenpflege erfolgte, als Nachweis dafür, dass der 
betreffende Berufsangehörige mindestens über die fol
genden Kompetenzen verfügt: 

a) die Kompetenz, den Krankenpflegebedarf unter Rück
griff auf aktuelle theoretische und klinisch-praktische 
Kenntnisse eigenverantwortlich festzustellen und die 
Krankenpflege im Rahmen der Behandlung von Pa
tienten auf der Grundlage der gemäß Absatz 6 Buch
staben a, b und c erworbenen Kenntnisse und Fähig
keiten im Hinblick auf die Verbesserung der Berufs
praxis zu planen, zu organisieren und durchzufüh
ren; 

b) die Kompetenz zur effektiven Zusammenarbeit mit 
anderen Akteuren im Gesundheitswesen, einschließ
lich der Mitwirkung an der praktischen Ausbildung 
von Angehörigen von Gesundheitsberufen, auf der 
Grundlage der gemäß Absatz 6 Buchstaben d und 
e erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten; 

c) die Kompetenz, Einzelpersonen, Familien und Grup
pen auf der Grundlage der gemäß Absatz 6 Buch
staben a und b erworbenen Kenntnisse und Fähig
keiten zu einer gesunden Lebensweise und zur 
Selbsthilfe zu verhelfen; 

d) die Kompetenz, eigenverantwortlich lebenserhaltende 
Sofortmaßnahmen einzuleiten und in Krisen- und 
Katastrophenfällen Maßnahmen durchzuführen; 

e) die Kompetenz, pflegebedürftige Personen und deren 
Bezugspersonen eigenverantwortlich zu beraten, an
zuleiten und zu unterstützen; 

f) die Kompetenz, die Qualität der Krankenpflege eigen
verantwortlich sicherzustellen und zu bewerten; 

g) die Kompetenz zur umfassenden fachlichen Kom
munikation und zur Zusammenarbeit mit anderen 
im Gesundheitswesen tätigen Berufsangehörigen; 

h) die Kompetenz, die Pflegequalität im Hinblick 
auf die Verbesserung der eigenen Berufspraxis als 

Krankenschwestern und Krankenpfleger, die für die 
allgemeine Pflege verantwortlich sind, zu analysie
ren.“ 

24. Artikel 33 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird gestrichen. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Mitgliedstaaten erkennen Ausbildungsnach
weise an: 

a) die in Polen für Krankenschwestern und Krankenpfle
ger verliehen wurden, deren Ausbildung vor dem 
1. Mai 2004 abgeschlossen wurde und den Mindest
anforderungen an die Berufsausbildung gemäß Arti
kel 31 nicht genügte, und 

b) die durch ein ‚Bakkalaureat‘-Diplom bescheinigt sind, 
das auf der Grundlage eines speziellen Aufstiegsfort
bildungsprogramms erworben wurde, welches in fol
genden Gesetzen enthalten ist 

i) Artikel 11 des Gesetzes vom 20. April 2004 zur 
Änderung des Gesetzes über den Beruf der Kran
kenschwester, des Krankenpflegers und der Heb
amme und zu einigen anderen Rechtsakten 
(Amtsblatt der Republik Polen vom 2004 Nr. 92 
Pos. 885 und von 2007, Nr. 176 Pos. 1237), und 
Verordnung des Gesundheitsministers vom 
11. Mai 2004 über die Ausbildungsbedingungen 
für Krankenschwestern, Krankenpfleger und Heb
ammen, die einen Sekundarschulabschluss (Ab
schlussexamen — Matura) und eine abgeschlos
sene medizinische Schul- und Fachschulausbil
dung für den Beruf der Krankenschwester, des 
Krankenpflegers und der Hebamme nachweisen 
können (Amtsblatt der Republik Polen von 
2004 Nr. 110 Pos. 1170 und von 2010 Nr. 65 
Pos. 420); oder 

ii) Artikel 52.3 Nummer 2 des Gesetzes vom 15. Juli 
2011 über den Krankenpfleger- und Hebammen
beruf (Amtsblatt der Republik Polen von 2011 
Nr. 174 Pos. 1039) und Verordnung des Gesund
heitsministers vom 14. Juni 2012 über die ge
nauen Bedingungen der Hochschulkurse für Kran
kenschwestern, Krankenpfleger und Hebammen, 
die einen Sekundarschulabschluss (Abschlussexa
men — Matura) und eine abgeschlossene medizi
nische Sekundarschul- oder Postsekundarschulaus
bildung für den Beruf der Krankenschwester, des 
Krankenpflegers und der Hebamme nachweisen 
können (Amtsblatt der Republik Polen von 2012, 
Pos. 770),
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um zu überprüfen, ob die betreffende Kranken
schwester bzw. der betreffende Krankenpfleger über 
einen Kenntnisstand und eine Fachkompetenz ver
fügt, die mit denen der Krankenschwestern und 
Krankenpfleger vergleichbar sind, die Inhaber der 
für Polen in Anhang V Nummer 5.2.2. genannten 
Ausbildungsnachweise sind.“ 

25. Artikel 33a erhält folgende Fassung: 

„Auf rumänische Ausbildungsnachweise für Kranken
schwestern und Krankenpfleger, die für die allgemeine 
Pflege verantwortlich sind, finden ausschließlich folgende 
Bestimmungen über die erworbenen Rechte Anwendung: 

Im Fall der Staatsangehörigen von Mitgliedstaaten, die in 
Rumänien als Krankenschwester oder Krankenpfleger, die 
für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, ausgebildet 
wurden und deren Ausbildung den Mindestanforderungen 
an die Berufsausbildung gemäß Artikel 31 nicht genügt, 
erkennen die Mitgliedstaaten die nachstehend genannten 
Ausbildungsnachweise für Krankenschwestern und Kran
kenpfleger, die für die allgemeine Pflege verantwortlich 
sind, als hinreichend an, sofern diesen Nachweisen eine 
Bescheinigung beigefügt ist, aus der hervorgeht, dass diese 
Staatsangehörigen von Mitgliedstaaten während der letzten 
fünf Jahre vor der Ausstellung der Bescheinigung mindes
tens drei Jahre lang ununterbrochen tatsächlich und recht
mäßig in Rumänien die Tätigkeiten einer Krankenschwester 
bzw. eines Krankenpflegers, die bzw. der für die allgemeine 
Pflege verantwortlich ist, ausgeübt haben und dabei die 
volle Verantwortung für Planung, Organisation und Durch
führung der Krankenpflege von Patienten hatten: 

a) ‚Certificat de competențe profesionale de asistent medi
cal generalist‘ mit einer postsekundären Ausbildung an 
einer ‚școală postliceală‘, wobei zu bescheinigen ist, dass 
die Ausbildung vor dem 1. Januar 2007 begonnen wur
de; 

b) ‚Diplomă de absolvire de asistent medical generalist‘ mit 
einer Hochschulausbildung von kurzer Dauer, wobei zu 
bescheinigen ist, dass die Ausbildung vor dem 1. Okto
ber 2003 begonnen wurde; 

c) ‚Diplomă de licență de asistent medical generalist‘ mit 
einer Hochschulausbildung von langer Dauer, wobei zu 
bescheinigen ist, dass die Ausbildung vor dem 1. Okto
ber 2003 begonnen wurde;“. 

26. Artikel 34 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die zahnärztliche Grundausbildung umfasst mindes
tens fünf Jahre (kann zusätzlich in der entsprechenden An
zahl von ECTS-Punkten ausgedrückt werden) und besteht 
aus mindestens 5 000 Stunden theoretischer und prakti
scher Ausbildung auf Vollzeitbasis, die mindestens das in 
Anhang V Nummer 5.3.1 aufgeführte Ausbildungspro
gramm umfasst und an einer Universität, einer Hochschule 
mit anerkannt gleichwertigem Niveau oder unter Aufsicht 
einer Universität erteilt wurde. 

Die Kommission wird ermächtigt, zur Änderung des Ver
zeichnisses in Anhang V Nummer 5.3.1 delegierte Rechts
akte nach Artikel 57c zu erlassen, um es an den wissen
schaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen. 

Die Änderungen nach Unterabsatz 2 dürfen keine Ände
rung der in den Mitgliedstaaten bestehenden wesentlichen 
gesetzlichen Grundsätze der Berufsstruktur hinsichtlich der 
Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang natürli
cher Personen zu dem Beruf erfordern. Bei derartigen Än
derungen ist die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die 
Gestaltung der Bildungssysteme im Sinne des Artikels 165 
Absatz 1 AEUV zu achten.“ 

27. Artikel 35 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Zulassung zur fachzahnärztlichen Weiterbil
dung setzt voraus, dass eine zahnärztliche Grundausbil
dung nach Artikel 34 abgeschlossen und als gültig an
erkannt worden ist, oder den Besitz der in den Artikeln 
23 und 37 genannten Unterlagen.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Fachzahnarztlehrgänge auf Vollzeitbasis dauern min
destens drei Jahre und stehen unter Aufsicht der zu
ständigen Behörden oder Stellen. Die Fachzahnarzt
anwärter müssen in der betreffenden Einrichtung per
sönlich zur Mitarbeit herangezogen werden und Ver
antwortung übernehmen.“
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ii) Unterabsatz 3 wird gestrichen. 

c) Folgende Absätze werden angefügt: 

„(4) Die Kommission wird ermächtigt, zur Anpassung 
der Mindestdauer der Weiterbildung nach Absatz 2 an 
den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt dele
gierte Rechtsakte nach Artikel 57c zu erlassen. 

(5) Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Artikel 57c zur Aufnahme neuer Fach
zahnarztrichtungen, die in mindestens zwei Fünfteln der 
Mitgliedstaaten vertreten sind, in Anhang V Nummer 
5.3.3 zu erlassen, um Änderungen der nationalen 
Rechtsvorschriften gebührend Rechnung zu tragen und 
um diese Richtlinie zu aktualisieren.“ 

28. In Artikel 37 werden folgende Absätze angefügt: 

„(3) Die Mitgliedstaaten erkennen die Ausbildungsnach
weise von Zahnärzten gemäß Artikel 21 an, wenn die An
tragsteller ihre Ausbildung spätestens am 18. Januar 2016 
begonnen haben. 

(4) Jeder Mitgliedstaat erkennt die Ausbildungsnachweise 
von Ärzten an, die in Spanien Berufsangehörigen ausgestellt 
wurden, die ihre ärztliche Universitätsausbildung zwischen 
dem 1. Januar 1986 und dem 31. Dezember 1997 begon
nen haben, sofern eine diesbezügliche Bescheinigung der 
zuständigen spanischen Behörden beigefügt ist. 

Durch die Bescheinigung ist zu bestätigen, dass folgende 
Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der betreffende Berufsangehörige hat ein mindestens 
dreijähriges Studium erfolgreich abgeschlossen, und die 
zuständigen spanischen Behörden haben dessen Gleich
wertigkeit mit der in Artikel 34 genannten Ausbildung 
bescheinigt; 

b) der betreffende Berufsangehörige hat während der letz
ten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung min
destens drei Jahre lang ununterbrochen in Spanien tat
sächlich, rechtmäßig und hauptsächlich die Tätigkeiten 
nach Artikel 36 ausgeübt; 

c) der betreffende Berufsangehörige ist berechtigt, die Tä
tigkeiten nach Artikel 36 unter denselben Bedingungen 
wie die Inhaber der Ausbildungsnachweise, die für Spa
nien in Anhang V Nummer 5.3.2 aufgeführt sind, aus
zuüben, oder übt sie tatsächlich, rechtmäßig und haupt
sächlich aus.“ 

29. Artikel 38 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die tierärztliche Ausbildung umfasst insgesamt 
mindestens fünf Jahre theoretischen und praktischen 
Unterricht auf Vollzeitbasis (kann zusätzlich in der ent
sprechenden Anzahl von ECTS-Punkten ausgedrückt 
werden), der mindestens das in Anhang V Nummer 
5.4.1 aufgeführte Ausbildungsprogramm umfasst und 
an einer Universität, einer Hochschule mit anerkannt 
gleichwertigem Niveau oder unter Aufsicht einer Univer
sität erteilt wurde. 

Die Kommission wird ermächtigt, zur Änderung des 
Verzeichnisses in Anhang V Nummer 5.4.1 delegierte 
Rechtsakte nach Artikel 57c zu erlassen, um es an 
den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt an
zupassen. 

Die Änderungen nach Absatz 2 dürfen keine Änderung 
der in den Mitgliedstaaten bestehenden wesentlichen ge
setzlichen Grundsätze der Berufsstruktur hinsichtlich der 
Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang na
türlicher Personen zu dem Beruf erfordern. Bei derarti
gen Änderungen ist die Verantwortung der Mitgliedstaa
ten für die Gestaltung der Bildungssysteme im Sinne des 
Artikels 165 Absatz 1 AEUV zu achten.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Ausbildung des Tierarztes stellt sicher, dass 
der betreffende Berufsangehörige folgende Kenntnisse 
und Fähigkeiten erwirbt: 

a) angemessene Kenntnis in den Wissenschaften, auf 
denen die Tätigkeiten eines Tierarztes beruhen, und 
der diese Tätigkeiten betreffenden Rechtsvorschriften 
der Union;
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b) angemessene Kenntnisse über die Struktur, die biolo
gischen Funktionen, das Verhalten und die physiolo
gischen Bedürfnisse von Tieren sowie die Fähigkeiten 
und Kompetenzen, die allgemein zur Zucht, zur Er
nährung, zum Wohlergehen, zur Fortpflanzung und 
zur Hygiene im Allgemeinen im Zusammenhang mit 
Tieren gehören; 

c) die klinischen, epidemiologischen und analytischen 
Fähigkeiten und Kompetenzen, die für die Präventi
on, Diagnose und Behandlung der Krankheiten von 
Tieren erforderlich sind, einschließlich der Anästhe
sie, der aseptischen Chirurgie und der schmerzlosen 
Tötung, unabhängig davon, ob sie einzeln oder in 
Gruppen betrachtet werden, einschließlich besonderer 
Kenntnisse der auf Menschen übertragbaren Krank
heiten; 

d) angemessene Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompeten
zen auf dem Gebiet der Präventivmedizin, einschließ
lich Kompetenzen in Bezug auf Auskunftsersuchen 
und Zertifizierung; 

e) angemessene Kenntnisse der Hygiene und der Tech
nologie bei der Gewinnung, der Herstellung und dem 
Inverkehrbringen von Futtermitteln oder von zum 
menschlichen Verzehr bestimmten Lebensmitteln tie
rischer Herkunft, einschließlich der Fähigkeiten und 
Kompetenzen, die zum Verständnis und zur Erläute
rung der diesbezüglichen bewährten Praxis notwen
dig sind; 

f) die Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die im 
Hinblick auf die Behandlung von Tieren sowie die 
Sicherheit der Lebensmittelkette und den Schutz der 
Umwelt für einen verantwortungsvollen und sinnvol
len Umgang mit Tierarzneimitteln benötigt werden.“ 

30. Artikel 40 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhalten die Unterabsätze 3 und 4 folgende 
Fassung: 

„Die Kommission wird ermächtigt, zur Änderung des 
Verzeichnisses in Anhang V Nummer 5.5.1 delegierte 
Rechtsakte nach Artikel 57c zu erlassen, um es an 
den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt an
zupassen. 

Die Änderungen nach Unterabsatz 3 dürfen keine Än
derung der in den Mitgliedstaaten bestehenden wesent
lichen gesetzlichen Grundsätze der Berufsstruktur hin
sichtlich der Ausbildung und der Bedingungen für den 

Zugang natürlicher Personen zu dem Beruf erfordern. 
Bei derartigen Änderungen ist die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die Gestaltung der Bildungssysteme 
im Sinne des Artikels 165 Absatz 1 AEUV zu achten.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Für die Zulassung zur Hebammenausbildung 
muss eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: 

a) Abschluss einer mindestens zwölfjährigen allgemei
nen Schulausbildung oder der Besitz eines Zeugnis
ses, durch das eine bestandene Aufnahmeprüfung 
von gleichwertigem Niveau für die Hebammenschule 
bescheinigt wird, für Ausbildungsmöglichkeit I; 

b) Besitz eines in Anhang V Nummer 5.2.2. aufgeführ
ten Ausbildungsnachweises der Krankenschwester/des 
Krankenpflegers, die/der für die allgemeine Pflege ver
antwortlich sind, für Ausbildungsmöglichkeit II.“ 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Ausbildung der Hebamme muss sicherstellen, 
dass der betreffende Berufsangehörige folgende Kennt
nisse und Fähigkeiten erwirbt: 

a) genaue Kenntnisse der Wissenschaften, auf denen die 
Tätigkeiten der Hebamme beruhen, insbesondere der 
Geburtshilfe und der Frauenheilkunde; 

b) angemessene Kenntnisse der Berufsethik und der 
Rechtsvorschriften, die für die Ausübung des Berufs 
einschlägig sind; 

c) angemessene Kenntnisse der Allgemeinmedizin (bio
logische Funktionen, Anatomie und Physiologie) und 
der Pharmakologie auf den Gebieten der Geburtshilfe 
und der perinatalen Medizin, sowie Kenntnisse über 
den Zusammenhang zwischen dem Gesundheits
zustand und der physischen und sozialen Umwelt 
des Menschen und über sein Verhalten; 

d) angemessene, in anerkannten Einrichtungen erwor
bene klinische Erfahrung, durch die die Hebamme 
in der Lage ist, unabhängig und in eigener Verant
wortung in dem nötigen Umfang und mit Ausnahme 
von pathologischen Situationen vorgeburtliche Ge
sundheitsfürsorge zu leisten, die Entbindung und 
die Folgemaßnahmen in anerkannten Einrichtungen 
durchzuführen sowie die Wehen und die Geburt, die 
nachgeburtliche Gesundheitsfürsorge und die Wieder
belebung von Neugeborenen bis zum Eintreffen eines 
Arztes zu überwachen;
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e) angemessenes Verständnis der Ausbildung des Per
sonals im Gesundheitswesen und Erfahrung in der 
Zusammenarbeit mit diesem Personal.“ 

31. Artikel 41 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die in Anhang V Nummer 5.5.2 aufgeführten Aus
bildungsnachweise der Hebamme werden nur dann nach 
Artikel 21 automatisch anerkannt, wenn sie eine der fol
genden Ausbildungen abschließen: 

a) eine mindestens dreijährige Hebammenausbildung auf 
Vollzeitbasis (kann zusätzlich in der entsprechenden An
zahl von ECTS-Punkten ausgedrückt werden), die aus 
mindestens 4 600 Stunden theoretischer und praktischer 
Ausbildung besteht, mit mindestens einem Drittel der 
Mindestausbildungsdauer in Form klinisch-praktischer 
Ausbildung; 

b) eine mindestens zweijährige Hebammenausbildung auf 
Vollzeitbasis (kann zusätzlich in der entsprechenden An
zahl von ECTS-Punkten ausgedrückt werden), die aus 
mindestens 3 600 Stunden besteht und die den Besitz 
eines der in Anhang V Nummer 5.2.2 aufgeführten Aus
bildungsnachweise der Krankenschwester und des Kran
kenpflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich 
sind, voraussetzt; 

c) eine mindestens 18-monatige Hebammenausbildung auf 
Vollzeitbasis (kann zusätzlich in der entsprechenden An
zahl von ECTS-Punkten ausgedrückt werden), die aus 
mindestens 3 000 Stunden besteht und die den Besitz 
eines der in Anhang V Nummer 5.2.2 genannten Aus
bildungsnachweise der Krankenschwester und des Kran
kenpflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich 
sind, voraussetzt, nach deren Abschluss eine einjährige 
Berufserfahrung erworben wird, über die die in Absatz 2 
genannte Bescheinigung ausgestellt wird.“ 

32. Artikel 43 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(1a) Bezüglich der Ausbildungsnachweise von Heb
ammen erkennen die Mitgliedstaaten die Qualifikationen 
automatisch an, bei denen die Antragsteller die Ausbil
dung vor dem 18. Januar 2016 begonnen haben und 
die Zulassungsvoraussetzung für diese Ausbildung eine 
zehnjährige allgemeine Schulausbildung oder ein gleich
wertiges Ausbildungsniveau im Fall der Ausbildungs
möglichkeit I war, oder wenn sie vor Beginn der Heb
ammenausbildung, die unter Ausbildungsmöglichkeit II 
fällt, eine Ausbildung zur Krankenschwester/zum Kran
kenpfleger, die für die allgemeine Pflege verantwortlich 

sind, bescheinigt durch einen Ausbildungsnachweis ge
mäß Anhang V Nummer 5.2.2, abgeschlossen haben.“ 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Mitgliedstaaten erkennen Ausbildungsnach
weise an: 

a) wenn sie in Polen für Hebammen verliehen wurden, 
deren Ausbildung vor dem 1. Mai 2004 abgeschlos
sen wurde und den Mindestanforderungen an die 
Berufsausbildung gemäß Artikel 40 nicht genügte, 
und 

b) die durch ein ‚Bakkalaureat‘-Diplom bescheinigt sind, 
das auf der Grundlage eines speziellen Aufstiegsfort
bildungsprogramms erworben wurde, das in folgen
den Gesetzen enthalten ist: 

i) Artikel 11 des Gesetzes vom 20. April 2004 zur 
Änderung des Gesetzes über den Beruf der Kran
kenschwester, des Krankenpflegers und der Heb
amme und zu einigen anderen Rechtsakten 
(Amtsblatt der Republik Polen von 2004 Nr. 92 
Pos. 885 und von 2007 Nr. 176 Pos. 1237) und 
Verordnung des Gesundheitsministers vom 
11. Mai 2004 über die Ausbildungsbedingungen 
für Krankenschwestern, Krankenpfleger und Heb
ammen, die einen Sekundarschulabschluss (Ab
schlussexamen — Matura) und eine abgeschlos
sene medizinische Schul- und Fachschulausbil
dung für den Beruf der Krankenschwester, des 
Krankenpflegers und der Hebamme nachweisen 
können (Amtsblatt der Republik Polen von 
2004 Nr. 110 Pos. 1170 und von 2010 Nr. 65 
Pos. 420); oder 

ii) Artikel 53.3 Nummer 3 des Gesetzes vom 15. Juli 
2011 über den Krankenpfleger- und Hebammen
beruf (Amtsblatt der Republik Polen von 2011 
Nr. 174 Pos. 1039) und Verordnung des Gesund
heitsministers vom 14. Juni 2012 über die ge
nauen Bedingungen der Hochschulabschlüsse für 
Krankenschwestern, Krankenpfleger und Heb
ammen, die einen Sekundarschulabschluss (Ab
schlussexamen — Matura) und eine abgeschlos
sene medizinische Sekundarschul- und Postsekun
darschulausbildung für den Beruf der Kranken
schwester, des Krankenpflegers und der Hebamme 
nachweisen können (Amtsblatt der Republik Po
len von 2012, Pos. 770),
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um zu überprüfen, ob die Hebamme über einen 
Kenntnisstand und eine Fachkompetenz verfügt, die 
mit denen der Herbammen vergleichbar sind, die 
Inhaber der für Polen in Anhang V Nummer 5.5.2 
genannten Ausbildungsnachweise sind.“ 

33. Artikel 44 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Ausbildungsnachweis des Apothekers schließt 
eine Ausbildung ab, die sich auf einen Zeitraum von min
destens fünf Jahren (kann zusätzlich in der entsprechenden 
Anzahl von ECTS-Punkten ausgedrückt werden) erstreckt 
und mindestens Folgendes umfasst: 

a) eine vierjährige theoretische und praktische Vollzeitaus
bildung an einer Universität oder einer Hochschule mit 
anerkannt gleichwertigem Niveau oder unter der Auf
sicht einer Universität; 

b) während oder am Ende der theoretischen und prakti
schen Ausbildung ein sechsmonatiges Praktikum in ei
ner der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheke oder in 
einem Krankenhaus unter der Aufsicht des pharmazeu
tischen Dienstes dieses Krankenhauses. 

Der in diesem Absatz genannte Ausbildungsgang umfasst 
mindestens das in Anhang V Nummer 5.6.1 aufgeführte 
Ausbildungsprogramm. Die Kommission wird ermächtigt, 
zur Änderung des Verzeichnisses in Anhang V Nummer 
5.6.1 delegierte Rechtsakte nach Artikel 57c zu erlassen, 
um es an den wissenschaftlichen und technischen Fort
schritt, einschließlich der Entwicklung der pharmazeuti
schen Praxis, anzupassen. 

Die Änderungen nach Unterabsatz 2 dürfen keine Ände
rung der in den Mitgliedstaaten bestehenden wesentlichen 
gesetzlichen Grundsätze der Berufsstruktur hinsichtlich der 
Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang natürli
cher Personen zu dem Beruf erfordern. Bei derartigen Än
derungen ist die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die 
Gestaltung der Bildungssysteme im Sinne des Artikels 165 
Absatz 1 AEUV zu achten.“ 

34. Artikel 45 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Inhaber eines 
pharmazeutischen Ausbildungsnachweises einer Universität 

oder eines als gleichwertig anerkannten Ausbildungsnach
weises, der den Anforderungen des Artikels 44 genügt, 
mindestens die folgenden Tätigkeiten aufnehmen und aus
üben dürfen, gegebenenfalls vorbehaltlich des Erfordernisses 
einer ergänzenden Berufserfahrung: 

a) Herstellung der Darreichungsform von Arzneimitteln, 

b) Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln, 

c) Arzneimittelprüfung in einem Laboratorium für die Prü
fung von Arzneimitteln, 

d) Lagerung, Qualitätserhaltung und Abgabe von Arznei
mitteln auf der Großhandelsstufe, 

e) Bevorratung, Herstellung, Prüfung, Lagerung, Verteilung 
und Verkauf von unbedenklichen und wirksamen Arz
neimitteln der erforderlichen Qualität in der Öffentlich
keit zugänglichen Apotheken, 

f) Herstellung, Prüfung, Lagerung und Verkauf von unbe
denklichen und wirksamen Arzneimitteln der erforderli
chen Qualität in Krankenhäusern, 

g) Information und Beratung über Arzneimittel als solche, 
einschließlich ihrer angemessenen Verwendung, 

h) Meldung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen an 
die zuständigen Behörden, 

i) personalisierte Unterstützung von Patienten bei Selbst
medikation, 

j) Beiträge zu örtlichen oder landesweiten gesundheits
bezogenen Kampagnen.“ 

35. Artikel 46 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 46 

Ausbildung von Architekten 

(1) Die Ausbildung zum Architekten umfasst 

a) insgesamt mindestens fünf Studienjahre auf Vollzeitbasis 
an einer Hochschule oder einer vergleichbaren Bildungs
einrichtung, die mit einer Prüfung auf Hochschulniveau 
erfolgreich abgeschlossen werden, oder
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b) mindestens vier Studienjahre auf Vollzeitbasis an einer 
Hochschule oder einer vergleichbaren Bildungseinrich
tung, die mit einer Prüfung auf Hochschulniveau erfolg
reich abgeschlossen werden, und ein Zeugnis, das den 
Abschluss von zwei Jahren Berufspraktikum gemäß Ab
satz 4 bescheinigt. 

(2) Das Studium nach Absatz 1 muss hauptsächlich auf 
Architektur ausgerichtet sein. In dem Studium müssen die 
theoretischen und praktischen Aspekte der Architekturaus
bildung ausgewogen zur Geltung kommen und mindestens 
der Erwerb der folgenden Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Kompetenzen sichergestellt werden: 

a) die Fähigkeit zu architektonischer Gestaltung, die so
wohl ästhetischen als auch technischen Erfordernissen 
gerecht wird; 

b) angemessene Kenntnisse der Geschichte und Lehre der 
Architektur und damit verwandter Künste, Technologien 
und Geisteswissenschaften; 

c) Kenntnisse in den bildenden Künsten wegen ihres Ein
flusses auf die Qualität der architektonischen Gestaltung; 

d) angemessene Kenntnisse in der städtebaulichen Planung 
und Gestaltung, der Planung im Allgemeinen und in den 
Planungstechniken; 

e) Verständnis der Beziehung zwischen Menschen und Ge
bäuden sowie zwischen Gebäuden und ihrer Umgebung 
und Verständnis der Notwendigkeit, Gebäude und die 
Räume zwischen ihnen mit menschlichen Bedürfnissen 
und Maßstäben in Beziehung zu bringen; 

f) Verständnis des Architekten für seinen Beruf und seine 
Aufgabe in der Gesellschaft, besonders bei der Erstellung 
von Entwürfen, die sozialen Faktoren Rechnung tragen; 

g) Kenntnis der Methoden zur Prüfung und Erarbeitung des 
Entwurfs für ein Gestaltungsvorhaben; 

h) Kenntnis der strukturellen und bautechnischen Probleme 
im Zusammenhang mit der Baugestaltung; 

i) angemessene Kenntnisse der physikalischen Probleme 
und der Technologien, die mit der Funktion eines Ge
bäudes — Schaffung von Komfort und Schutz gegen 
Witterungseinflüsse — im Rahmen nachhaltiger Ent
wicklung zusammenhängen; 

j) die technischen Fähigkeiten, die erforderlich sind, um 
den Bedürfnissen der Benutzer eines Gebäudes innerhalb 
der durch Kostenfaktoren und Bauvorschriften gesteck
ten Grenzen Rechnung zu tragen; 

k) angemessene Kenntnisse derjenigen Gewerbe, Organisa
tionen, Vorschriften und Verfahren, die bei der prakti
schen Durchführung von Bauplänen betroffen sind, so
wie der Eingliederung der Pläne in die Gesamtplanung. 

(3) Die Anzahl der Studienjahre auf Hochschulniveau 
nach den Absätzen 1 und 2 kann zusätzlich in der ent
sprechenden Anzahl von ECTS-Punkten ausgedrückt wer
den. 

(4) Das Berufspraktikum nach Absatz 1 Buchstabe b darf 
erst nach Abschluss der ersten drei Studienjahre stattfinden. 
Mindestens ein Jahr des Berufspraktikums muss auf den 
während des Studiums nach Absatz 2 erworbenen Kennt
nissen, Fähigkeiten und Kompetenzen aufbauen. Hierzu 
wird das Berufspraktikum unter der Aufsicht einer Person 
oder einer Stelle absolviert, die von der zuständigen Be
hörde des Herkunftsmitgliedstaates zugelassen wurde. Ein 
solches Praktikum unter Aufsicht kann in einem beliebigen 
Land absolviert werden. Das Berufspraktikum ist von der 
zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates zu be
werten.“ 

36. Artikel 47 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 47 

Ausnahmen von den Bedingungen für die Ausbildung 
des Architekten 

Abweichend von Artikel 46 wird ferner als den Bestim
mungen des Artikels 21 entsprechend anerkannt: die Aus
bildung im Rahmen der sozialen Förderung oder eines 
Hochschulstudiums auf Teilzeitbasis, die den Erfordernissen
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des Artikels 46 entspricht und von einem Berufsangehöri
gen, der seit mindestens sieben Jahren in der Architektur 
unter der Aufsicht eines Architekten oder Architekturbüros 
tätig war, durch eine erfolgreiche Prüfung auf dem Gebiet 
der Architektur abgeschlossen wird. Diese Prüfung muss 
Hochschulniveau aufweisen und dem in Artikel 46 Absatz 
1 Buchstabe b genannten Abschlussexamen gleichwertig 
sein.“ 

37. Artikel 49 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Absatz 1 gilt auch für die in Anhang V auf
geführten Ausbildungsnachweise als Architekt, sofern 
die Ausbildung vor dem 18. Januar 2016 aufgenommen 
wurde.“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Jeder Mitgliedstaat erkennt in seinem Hoheits
gebiet folgenden Nachweis als gleichwertig mit den Aus
bildungsnachweisen an, die er selbst im Hinblick auf die 
Aufnahme und die Ausübung der beruflichen Tätigkei
ten eines Architekten ausstellt: Nachweis darüber, dass 
die am 5. August 1985 bestehende dreijährige Ausbil
dung an den Fachhochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland, die den Anforderungen des Artikels 46 
Absatz 2 entspricht und die Aufnahme der in Artikel 48 
genannten Tätigkeiten in diesem Mitgliedstaat unter der 
Berufsbezeichnung ‚Architekt‘ ermöglicht, abgeschlossen 
und spätestens am 17. Januar 2014 begonnen wurde, 
sofern die Ausbildung durch eine vierjährige Berufserfah
rung in der Bundesrepublik Deutschland ergänzt wurde; 
diese Berufserfahrung muss durch eine Bescheinigung 
bestätigt werden, welche von der Architektenkammer 
ausgestellt wird, in deren Architektenliste der Architekt 
eingetragen ist, der die Vorschriften dieser Richtlinie in 
Anspruch nehmen möchte.“ 

38. In Titel III wird folgendes Kapitel eingefügt: 

„Kapitel IIIA 

Automatische Anerkennung auf der Grundlage gemein
samer Ausbildungsgrundsätze 

Artikel 49a 

Gemeinsamer Ausbildungsrahmen 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels bedeutet ‚gemein
samer Ausbildungsrahmen‘ ein gemeinsames Spektrum 

von für die Ausübung des betreffenden Berufs mindestens 
erforderlichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen. 
Ein gemeinsamer Ausbildungsrahmen darf nationale Aus
bildungsprogramme nicht ersetzen sofern nicht ein Mit
gliedstaat nach innerstaatlichem Recht eine andere Rege
lung trifft. Für die Zwecke der Aufnahme und Ausübung 
eines Berufs in Mitgliedstaaten, die diesen Beruf reglemen
tieren, verleiht ein Mitgliedstaat den auf der Grundlage die
ses Ausbildungsrahmens erworbenen Ausbildungsnachwei
sen in seinem Hoheitsgebiet dieselbe Wirkung wie den von 
ihm ausgestellten Ausbildungsnachweisen, sofern dieser 
Ausbildungsrahmen die Bedingungen nach Absatz 2 erfüllt. 

(2) Ein gemeinsamer Ausbildungsrahmen erfüllt folgende 
Bedingungen: 

a) der gemeinsame Ausbildungsrahmen ermöglicht mehr 
Berufsangehörigen den Wechsel in einen anderen Mit
gliedstaat; 

b) der betreffende Beruf, auf den der gemeinsame Ausbil
dungsrahmen anwendbar ist, oder die Bildung und Aus
bildung, die zu dem Beruf hinführt, ist in mindestens 
einem Drittel der Mitgliedstaaten reglementiert; 

c) das gemeinsame Spektrum von Kenntnissen, Fähigkeiten 
und Kompetenzen kombiniert die in den nationalen 
Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung von 
mindestens einem Drittel der Mitgliedstaaten verlangten 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen; es kommt 
nicht darauf an, ob die jeweiligen Kenntnisse, Fähigkei
ten und Kompetenzen im Rahmen einer allgemeinen 
Ausbildung an einer Universität oder einer anderen 
Hochschuleinrichtung oder im Rahmen einer beruflichen 
Ausbildung in Mitgliedstaaten erworben worden sind; 

d) der gemeinsame Ausbildungsrahmen beruht auf den Ni
veaus des EQR gemäß Anhang II der Empfehlung des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2008 zur Einrichtung des Europäischen Qualifikations
rahmens für lebenslanges Lernen (*); 

e) der betreffende Beruf fällt weder unter einen anderen 
gemeinsamen Ausbildungsrahmen noch unterliegt er 
der automatischen Anerkennung nach Titel III Kapitel 
III; 

f) der gemeinsame Ausbildungsrahmen wurde in einem 
geeigneten transparenten Verfahren unter Beteiligung 
der betroffenen Interessenträger aus Mitgliedstaaten, in 
denen der Beruf nicht reglementiert ist, festgelegt;
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g) der gemeinsame Ausbildungsrahmen ermöglicht es 
Staatsangehörigen aller Mitgliedstaaten, die Berufsqualifi
kation innerhalb dieses Rahmens zu erwerben, ohne 
zunächst Mitglied einer berufsständischen Organisation 
oder bei einer solchen Organisation registriert sein zu 
müssen. 

(3) Repräsentative Berufsorganisationen auf Unionsebene 
und nationale Berufsorganisationen oder zuständige Behör
den, die mindestens einem Drittel der Mitgliedstaaten an
gehören, können der Kommission Vorschläge für gemein
same Ausbildungsrahmen, die die Bedingungen des Absat
zes 2 erfüllen, vorlegen. 

(4) Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechts
akte nach Artikel 57c zu erlassen, um einen gemeinsamen 
Ausbildungsrahmen für einen bestimmten Beruf nach Maß
gabe der Bedingungen des Absatzes 2 dieses Artikels fest
zulegen. 

(5) Ein Mitgliedstaat ist ausgenommen von der Ver
pflichtung, den gemeinsamen Ausbildungsrahmen nach Ab
satz 4 auf seinem Hoheitsgebiet einzuführen, und von der 
Verpflichtung, die in dem gemeinsamen Ausbildungsrah
men erworbenen Berufsqualifikationen automatisch anzuer
kennen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Auf seinem Hoheitsgebiet bestehen keine Bildungs- oder 
Ausbildungseinrichtungen, die die entsprechende Ausbil
dung für den jeweiligen Beruf anbieten; 

b) die Einführung des gemeinsamen Ausbildungsrahmens 
würde die Organisation seines Bildungs- und Berufsbil
dungssystems beeinträchtigen; 

c) zwischen dem gemeinsamen Ausbildungsrahmen und 
der auf seinem Hoheitsgebiet verlangten Ausbildung be
stehen wesentliche Unterschiede, die erhebliche Risiken 
für die öffentliche Ordnung, die öffentliche Sicherheit, 
die öffentliche Gesundheit oder die Sicherheit der 
Dienstleistungsempfänger oder für den Schutz der Um
welt mit sich bringen. 

(6) Die Mitgliedstaaten unterrichten binnen sechs Mona
ten ab dem Inkrafttreten des delegierten Rechtsakts nach 
Absatz 4 die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten 
über 

a) die dem gemeinsamen Ausbildungsrahmen entsprechen
den nationalen Berufsqualifikationen und, soweit rele
vant, nationalen Berufsbezeichnungen oder 

b) jede Inanspruchnahme der in Absatz 5 aufgeführten 
Ausnahmen mit einer Begründung, welche der in jenem 
Absatz genannten Bedingungen erfüllt wurden. Die 
Kommission kann binnen drei Monaten eine zusätzliche 
Klarstellung verlangen, wenn sie der Auffassung ist, dass 
ein Mitgliedstaat nicht oder nicht ausreichend begründet 
hat, dass eine der genannten Bedingungen erfüllt ist. Der 
Mitgliedstaat beantwortet eine solche Aufforderung bin
nen drei Monaten. 

Die Kommission kann durch einen delegierten Rechtsakt 
ein Verzeichnis der nationalen Berufsqualifikationen und 
nationalen Berufsbezeichnungen festlegen, die unter die au
tomatische Anerkennung aufgrund des gemäß Absatz 4 
festgelegten gemeinsamen Ausbildungsrahmens fallen. 

(7) Dieser Artikel gilt auch für Spezialisierungen von 
Berufen, wenn die Spezialisierungen berufliche Tätigkeiten 
betreffen, deren Aufnahme und Ausübung in den Mitglied
staaten reglementiert sind, sofern der Beruf, nicht jedoch 
die betreffende Spezialisierung, bereits der automatischen 
Anerkennung gemäß Titel III Kapitel III unterliegt. 

Artikel 49b 

Gemeinsame Ausbildungsprüfungen 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels bedeutet ‚gemeinsame 
Ausbildungsprüfung‘ eine standardisierte Eignungsprüfung, 
die in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten zur Verfügung 
steht und den Inhabern einer bestimmten Berufsqualifika
tion vorbehalten ist. Das Bestehen einer solchen Prüfung in 
einem Mitgliedstaat berechtigt den Inhaber einer bestimm
ten Berufsqualifikation zur Ausübung des Berufs in jedem 
der betroffenen Aufnahmemitgliedstaaten unter den glei
chen Bedingungen, wie sie für Inhaber von in diesem Mit
gliedstaat erworbenen Berufsqualifikationen gelten. 

(2) Die gemeinsame Ausbildungsprüfung muss folgende 
Bedingungen erfüllen: 

a) die gemeinsame Ausbildungsprüfung ermöglicht mehr 
Berufsangehörigen den Wechsel in einen anderen Mit
gliedstaat; 

b) der Beruf, auf den die gemeinsame Ausbildungsprüfung 
angewandt wird, ist in mindestens einem Drittel aller 
Mitgliedstaaten reglementiert oder die Bildung und Aus
bildung, die zu dem Beruf hinführen, sind in mindestens 
einem Drittel der Mitgliedstaaten reglementiert;
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c) die gemeinsame Ausbildungsprüfung wurde in einem 
geeigneten transparenten Verfahren unter Beteiligung 
der betroffenen Interessenträger aus Mitgliedstaaten, in 
denen der Beruf nicht reglementiert ist, festgelegt; 

d) die gemeinsame Ausbildungsprüfung ermöglicht es 
Staatsangehörigen aller Mitgliedstaaten, an einer solchen 
Prüfung und der praktischen Organisation dieser Prüfun
gen in den Mitgliedstaaten teilzunehmen, ohne zunächst 
Mitglied einer berufsständischen Organisation oder bei 
einer solchen Organisation registriert sein zu müssen. 

(3) Repräsentative Berufsorganisationen auf Unionsebene 
und einzelstaatliche Berufsorganisationen oder zuständige 
Behörden, die mindestens einem Drittel der Mitgliedstaaten 
angehören, können der Kommission Vorschläge für ge
meinsame Ausbildungsprüfungen, die die Bedingungen des 
Absatzes 2 erfüllen, vorlegen. 

(4) Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechts
akte nach Artikel 57c zu erlassen, um die Inhalte einer 
gemeinsamen Ausbildungsprüfung und die Bedingungen 
für die Teilnahme an der Prüfung und das Bestehen der 
Prüfung festzulegen. 

(5) Ein Mitgliedstaat ist von der Verpflichtung, die ge
meinsame Ausbildungsprüfung nach Absatz 4 auf seinem 
Hoheitsgebiet einzuführen, und den Personen, die die ge
meinsame Ausbildungsprüfung bestanden haben, automati
sche Anerkennung zu gewähren ausgenommen wenn eine 
der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) der jeweilige Beruf ist in seinem Hoheitsgebiet nicht 
reglementiert; 

b) durch die Inhalte der gemeinsamen Ausbildungsprüfung 
werden erhebliche und in seinem Hoheitsgebiet rele
vante Risiken für die öffentliche Gesundheit oder die 
Sicherheit der Dienstleistungsempfänger nicht ausrei
chend gemindert; 

c) infolge der Inhalte der gemeinsamen Ausbildungsprü
fung, verglichen mit nationalen Anforderungen, würde 
die Aufnahme des Berufs deutlich weniger attraktiv. 

(6) Die Mitgliedstaaten unterrichten binnen sechs Mona
ten ab dem Inkrafttreten des delegierten Rechtsakts nach 
Absatz 4 die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten 
über 

a) die zur Durchführung solcher Prüfungen verfügbaren 
Kapazitäten oder 

b) eine Inanspruchnahme der in Absatz 5 aufgeführten 
Ausnahmen mit der Begründung, welche der in jenem 
Absatz genannten Bedingungen erfüllt wurden. Die 
Kommission kann binnen drei Monaten eine zusätzliche 
Klarstellung verlangen, wenn sie der Auffassung ist, dass 
ein Mitgliedstaat nicht oder nicht ausreichend begründet 
hat, dass eine der genannten Bedingungen erfüllt ist. Der 
Mitgliedstaat beantwortet eine solche Aufforderung bin
nen drei Monaten. 

Die Kommission kann im Wege eines Durchführungrechts
akts die Liste der Mitgliedstaaten, in denen die gemäß Ab
satz 4 verabschiedeten gemeinsamen Ausbildungsprüfungen 
stattfinden sollen, sowie die Häufigkeit innerhalb eines Ka
lenderjahrs und andere zur Veranstaltung gemeinsamer 
Ausbildungsprüfungen in den Mitgliedstaaten notwendige 
Regelungen festlegen. 

___________ 
(*) ABl. C 111 vom 6.5.2008, S. 1.“ 

39. In Artikel 50 werden folgende Absätze eingefügt: 

„(3a) Hat der Aufnahmemitgliedstaat berechtigte Zweifel, 
so kann er von den zuständigen Behörden eines Mitglied
staats eine Bestätigung der Tatsache verlangen, dass die 
Ausübung dieses Berufes durch den Antragsteller nicht auf
grund eines schwerwiegenden standeswidrigen Verhaltens 
oder einer Verurteilung wegen strafbarer Handlungen aus
gesetzt oder untersagt wurde. 

(3b) Der Informationsaustausch, der aufgrund dieses Ar
tikels zwischen den zuständigen Behörden der einzelnen 
Mitgliedstaaten stattfindet, erfolgt über das IMI.“ 

40. In Artikel 52 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Ein Mitgliedstaat darf die Führung der Berufs
bezeichnung nicht den Inhabern einer Berufsqualifikation 
vorbehalten, wenn er der Kommission und den übrigen 
Mitgliedstaaten nicht nach Artikel 3 Absatz 2 den Verband 
oder die Organisation gemeldet hat.“
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41. Artikel 53 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 53 

Sprachkentnisse 

(1) Berufsangehörige, deren Berufsqualifikation an
erkannt wird, müssen über die Spachkenntnisse verfügen, 
die für die Ausübung ihrer Berufstätigkeit im Aufnahme
mitgliedstaat erforderlich sind. 

(2) Ein Mitgliedstaat stellt sicher, dass Überprüfungen, 
die von der zuständigen Behörde oder unter ihrer Aufsicht 
zur Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtung nach 
Absatz 1 vorgenommen werden, auf die Kenntnis einer 
Amtssprache des Aufnahmemitgliedstaats oder einer Ver
waltungssprache des Aufnahmemitgliedstaats, sofern diese 
Verwaltungssprache auch Amtssprache der Union ist, be
schränkt sind. 

(3) Die gemäß Absatz 2 durchgeführten Überprüfungen 
können vorgeschrieben werden, wenn der auszuübende Be
ruf Auswirkungen auf die Patientensicherheit hat. Die Über
prüfungen können im Fall anderer Berufe vorgeschrieben 
werden, wenn erhebliche und konkrete Zweifel daran be
stehen, dass der Berufsangehörige hinsichtlich der berufli
chen Tätigkeit, die der Berufsangehörige auszuüben be
absichtigt, über ausreichende Sprachkenntnisse verfügt. 

Die Überprüfungen dürfen erst nach der Ausstellung eines 
Europäischen Berufsausweises gemäß Artikel 4d bzw. nach 
der Anerkennung einer Berufsqualifikation vorgenommen 
werden. 

(4) Überprüfungen der Sprachkenntnisse müssen in an
gemessenem Verhältnis zur auszuübenden Tätigkeit stehen. 
Der betroffene Berufsangehörige kann gegen diese Überprü
fungen Rechtsbehelfe nach nationalem Recht einlegen.“ 

42. In Titel IV wird folgender Artikel eingefügt: 

„Artikel 55a 

Anerkennung eines Berufspraktikums 

(1) Wenn der Abschluss eines Berufspraktikums Voraus
setzung für den Zugang zu einem reglementierten Beruf 
ist, erkennt die zuständige Behörde des Herkunftsmitglied
staats bei der Prüfung von Anträgen auf Genehmigung der 

Ausübung des reglementierten Berufs in einem anderen 
Mitgliedstaat absolvierte Berufspraktika an, sofern sie den 
veröffentlichten Leitlinien nach Absatz 2 entsprechen, und 
berücksichtigt in einem Drittland absolvierte Berufspraktika. 
Die Mitgliedstaaten können jedoch in nationalen Rechtsvor
schriften die Dauer des Teils des Berufspraktikums, der im 
Ausland absolviert werden kann, auf einen angemessenen 
Zeitraum begrenzen. 

(2) Die Anerkennung des Berufspraktikums ersetzt nicht 
die Erfüllung geltender Anforderungen bezüglich des Beste
hens einer Prüfung, die den Zugang zu dem jeweiligen 
Beruf ermöglicht. Die zuständigen Behörden veröffentlichen 
Leitlinien zur Organisation und Anerkennung von in einem 
anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland absolvierten Be
rufspraktika und insbesondere zu den Aufgaben der Person, 
die das Berufspraktikum überwacht.“ 

43. Die Überschrift von Titel V erhält folgende Fassung: 

„TITEL V 

VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT UND DURCHFÜH
RUNGSBEFUGNIS GEGENÜBER DEN BÜRGERN“. 

44. Artikel 56 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die zuständigen Behörden im Herkunfts- und im Auf
nahmemitgliedstaat unterrichten sich gegenseitig über 
das Vorliegen disziplinarischer oder strafrechtlicher 
Sanktionen oder über sonstige schwerwiegende, genau 
bestimmte Sachverhalte, die sich auf die Ausübung der 
in dieser Richtlinie erfassten Tätigkeiten auswirken 
könnten. Dabei sind die Rechtsvorschriften über den 
Schutz personenbezogener Daten im Sinn der Richt
linien 95/46/EG und 2002/58/EG einzuhalten.“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(2a) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 nutzen die 
zuständigen Behörden das IMI.“
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c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Jeder Mitgliedstaat benennt einen Koordinator für 
die Tätigkeiten der in Absatz 1 genannten zuständigen 
Behörden und setzt die anderen Mitgliedstaaten und die 
Kommission davon in Kenntnis. 

Die Koordinatoren haben folgende Aufgaben: 

a) die Förderung der einheitlichen Anwendung dieser 
Richtlinie; 

b) Sammlung aller Informationen, die für die Anwen
dung dieser Richtlinie nützlich sind, insbesondere al
ler Informationen über die Bedingungen für den Zu
gang zu reglementierten Berufen in den Mitgliedstaa
ten; 

c) Prüfung von Vorschlägen für gemeinsame Ausbil
dungsrahmen und gemeinsame Ausbildungsprüfun
gen; 

d) Austausch von Informationen und bewährten Verfah
ren im Hinblick auf die Optimierung der ständigen 
beruflichen Weiterbildung in den Mitgliedstaaten; 

e) Austausch von Informationen und bewährten Verfah
ren zur Anwendung von Ausgleichsmaßnahmen 
nach Artikel 14. 

Zur Erfüllung ihrer Aufgabe nach Buchstabe b dieses 
Absatzes können die Koordinatoren die Hilfe der in 
Artikel 57b genannten Kontaktstellen in Anspruch neh
men.“ 

45. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 56a 

Vorwarnmechanismus 

(1) Die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats unter
richten die zuständigen Behörden aller anderen 
Mitgliedstaaten über einen Berufsangehörigen, dem von na
tionalen Behörden oder Gerichten die Ausübung folgender 

beruflicher Tätigkeiten im Hoheitsgebiet dieses Mitglied
staats ganz oder teilweise — auch vorübergehend — un
tersagt worden ist oder diesbezügliche Beschränkungen auf
erlegt worden sind: 

a) Arzt und Arzt für Allgemeinmedizin als Inhaber eines in 
Anhang V Nummern 5.1.1 und 5.1.4 aufgeführten Aus
bildungsnachweises; 

b) Facharzt, der eine in Anhang V Nummer 5.1.3 auf
geführten Bezeichnung führt; 

c) Krankenschwester/Krankenpfleger, die/der für die all
gemeine Pflege verantwortlich ist, als Inhaber eines in 
Anhang V Nummer 5.2.2 aufgeführten Ausbildungs
nachweises; 

d) Zahnarzt als Inhaber eines in Anhang V Nummer 5.3.2 
aufgeführten Ausbildungsnachweises; 

e) Fachzahnarzt als Inhaber eines in Anhang V Nummer 
5.3.3 aufgeführten Ausbildungsnachweises; 

f) Tierarzt als Inhaber eines in Anhang V Nummer 5.4.2. 
aufgeführten Ausbildungsnachweises; 

g) Hebamme als Inhaber eines in Anhang V Nummer 5.5.2 
aufgeführten Ausbildungsnachweises; 

h) Apotheker als Inhaber eines in Anhang V Nummer 
5.6.2 aufgeführten Ausbildungsnachweises; 

i) Inhaber von in Anhang VII Nummer 2 genannten Be
scheinigungen, die bescheinigen, dass der Inhaber eine 
Ausbildung abgeschlossen hat, die den in den Artikeln 
24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 oder 44 aufgeführten Min
destanforderungen jeweils entspricht, jedoch vor den in 
Anhang V Nummer 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2 bzw. 5.6.2 genannten Stichtagen für die 
Qualifikationen begonnen wurde; 

j) Inhaber von Bescheinigungen über die erworbenen 
Rechte nach den Artikeln 23, 27, 29, 33, 33a, 37, 43 
und 43a;
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k) sonstige Berufsangehörige, die Tätigkeiten ausüben, die 
Auswirkungen auf die Patientensicherheit haben, sofern 
diese Berufsangehörigen einen in dem jeweiligen Mit
gliedstaat reglementierten Beruf ausüben; 

l) Berufsangehörige, die Tätigkeiten im Bereich der Erzie
hung Minderjähriger, einschließlich Kinderbetreuungs
einrichtungen und frühkindliche Erziehung, ausüben, so
fern diese Berufsangehörigen einen in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat reglementierten Beruf ausüben. 

(2) Die zuständigen Behörden übermitteln die in Absatz 
1 genannten Angaben mittels einer Warnung über das IMI 
spätestens drei Tage nach Erlass der Entscheidung über die 
vollständige oder teilweise Beschränkung oder Untersagung 
der Ausübung der beruflichen Tätigkeit durch den betref
fenden Berufsangehörigen. Die Angaben beschränken sich 
auf Folgendes: 

a) Identität des Berufsangehörigen; 

b) betroffener Beruf; 

c) Angaben über die einzelstaatliche Behörde oder das ein
zelstaatliche Gericht, die/das die Entscheidung über die 
Beschränkung oder Untersagung getroffen hat; 

d) Umfang der Beschränkung oder Untersagung; 

e) Zeitraum, in dem die Beschränkung oder Untersagung 
gilt. 

(3) Die zuständigen Behörden eines betroffenen Mit
gliedstaats unterrichten die zuständigen Behörden aller üb
rigen Mitgliedstaaten spätestens drei Tage nach Annahme 
der Gerichtsentscheidung mittels einer Warnung über das 
IMI von der Identität von Berufsangehörigen, die die An
erkennung einer Qualifikation gemäß dieser Richtlinie be
antragt haben und bei denen später gerichtlich festgestellt 
wurde, dass sie dabei gefälschte Berufsqualifikationsnach
weise verwendet haben. 

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten für die 
Zwecke des Informationsaustauschs nach den Absätzen 1 
und 3 erfolgt im Einklang mit den Richtlinien 95/46/EG 

und 2002/58/EG. Die Verarbeitung personenbezogener Da
ten durch die Kommission erfolgt im Einklang mit der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001. 

(5) Die zuständigen Behörden aller Mitgliedstaaten sind 
unverzüglich zu unterrichten, wenn die Geltungsdauer einer 
Untersagung oder Beschränkung nach Absatz 1 abgelaufen 
ist. Hierzu ist die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, der 
die Informationen nach Absatz 1 übermittelt, auch zu ver
pflichten, das Datum des Ablaufs der Geltungsdauer und 
spätere Änderungen dieses Datums anzugeben. 

(6) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Berufsangehörige, 
bezüglich derer Warnungen an andere Mitgliedstaaten über
mittelt werden, gleichzeitig mit der Warnung schriftlich von 
der Entscheidung über die Warnung unterrichtet werden, 
nach nationalem Recht Rechtsbehelfe gegen die Entschei
dung einlegen oder die Berichtigung dieser Entscheidung 
verlangen können und Zugang zu Abhilfemaßnahmen im 
Fall von Schäden haben, die durch zu Unrecht an andere 
Mitgliedstaaten übermittelte Warnungen entstanden sind; in 
diesen Fällen wird die Entscheidung über die Warnung 
durch den Hinweis ergänzt, dass der Berufsangehörige 
Rechtsmittel gegen die Entscheidung eingelegt hat. 

(7) Daten bezüglich Warnungen dürfen nur so lange im 
IMI bleiben, wie sie gültig sind. Warnungen sind binnen 
drei Tagen ab dem Datum der Annahme der Entscheidung 
über ihren Widerruf oder ab dem Zeitpunkt des Ablaufs der 
Geltungsdauer der Untersagung oder Beschränkung nach 
Absatz 1 zu löschen. 

(8) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte für 
die Anwendung des Vorwarnmechanismus. Diese Durch
führungsrechtsakte enthalten Bestimmungen über die Be
hörden, die berechtigt sind, Warnungen zu übermitteln 
oder entgegenzunehmen und über Widerruf und Auf
hebung von Warnungen und über Maßnahmen zur Ge
währleistung der Sicherheit bei der Datenverarbeitung. Die 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 58 Absatz 2 erlassen.“ 

46. Artikel 57 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 57 

Zentraler Online-Zugang zu Informationen 

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass folgende 
Informationen über die einheitlichen Ansprechpartner nach 
Artikel 6 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt (*) online zugänglich sind 
und regelmäßig aktualisiert werden:
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a) ein Verzeichnis aller in dem Mitgliedstaat reglementier
ten Berufe im Sinn von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a 
sowie die Kontaktdaten der für die einzelnen reglemen
tierten Berufe zuständigen Behörden und der Beratungs
zentren nach Artikel 57b; 

b) ein Verzeichnis aller Berufe, für die ein Europäischer 
Berufsausweis verfügbar ist, der Funktionsweise des Aus
weises — einschließlich aller für die Berufsangehörigen 
anfallenden Gebühren — und der für seine Ausstellung 
zuständigen Behörden; 

c) ein Verzeichnis aller Berufe, auf die nach den nationalen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Mitgliedstaats 
Artikel 7 Absatz 4 Anwendung findet; 

d) ein Verzeichnis der reglementierten Ausbildungsgänge 
und der besonders strukturierten Ausbildungsgänge 
nach Artikel 11 Buchstabe c Ziffer ii; 

e) die in den Artikeln 7, 50, 51 und 53 aufgeführten An
forderungen und Verfahren für die in den Mitgliedstaa
ten reglementierten Berufe, einschließlich aller damit 
verbundenen von den Bürgern zu entrichtenden Gebüh
ren und aller von den Bürgern bei den zuständigen 
Behörden vorzulegenden Unterlagen; 

f) Angaben über das Einlegen von Rechtsbehelfen gemäß 
den nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ge
gen aufgrund dieser Richtlinie erlassene Entscheidungen 
der zuständigen Behörden. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Informa
tionen nach Absatz 1 in für die Nutzer klarer und umfas
sender Weise erteilt werden, aus der Ferne und elektronisch 
leicht zugänglich sind und dem neuesten Stand entspre
chen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass an die einheit
lichen Ansprechpartner gerichtete Informationsersuchen so 
rasch wie möglich beantwortet werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten und die Kommission ergreifen 
begleitende Maßnahmen, um den einheitlichen Ansprech
partnern nahe zu legen, die Informationen nach Absatz 1 
auch in anderen Amtssprachen der Union bereitzustellen. 
Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Verwen
dung von Sprachen bleiben davon unberührt. 

(5) Die Mitgliedstaaten arbeiten für die Zwecke der Um
setzung der Absätze 1, 2 und 4 miteinander und mit der 
Kommission zusammen.“ 

___________ 
(*) ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36.“ 

47. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 57a 

Elektronische Verfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Verfahren 
und Formalitäten, die die unter diese Richtlinie fallenden 
Angelegenheiten betreffen, leicht aus der Ferne und elektro
nisch über den jeweiligen einheitlichen Ansprechpartner 
oder die jeweiligen zuständigen Behörden abgewickelt wer
den können. Dies hindert die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten nicht daran, später im Fall begründeter 
Zweifel und soweit unbedingt geboten beglaubigte Kopien 
zu verlangen. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf die Durchfüh
rung eines Anpassungslehrgangs oder einer Eignungsprü
fung. 

(3) Wenn es gerechtfertigt ist, dass die Mitgliedstaaten 
zur Abwicklung der Verfahren nach Absatz 1 dieses Arti
kels um die Verwendung fortgeschrittener elektronischer 
Signaturen im Sinne der Definition in Artikel 2 Nummer 
2 der Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen 
für elektronische Signaturen (*) bitten, akzeptieren die Mit
gliedstaaten elektronische Signaturen, die mit der Entschei
dung 2009/767/EG der Kommission vom 16. Oktober 
2009 über Maßnahmen zur Erleichterung der Nutzung 
elektronischer Verfahren über ‚einheitliche Ansprechpartner‘ 
gemäß der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Par
laments und des Rates über Dienstleistungen im Binnen
markt (**) konform sind, und sorgen für die technischen 
Mittel zur Verarbeitung von Dokumenten mit fortgeschrit
tenen elektronischen Signaturen in Formaten, die in dem 
Beschluss 2011/130/EU der Kommission vom 25. Februar 
2011 über Mindestanforderungen für die grenzüberschrei
tende Verarbeitung von Dokumenten, die gemäß der Richt
linie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt von zuständi
gen Behörden elektronisch signiert worden sind (***), fest
gelegt sind. 

(4) Alle Verfahren werden in Einklang mit Artikel 8 der 
Richtlinie 2006/123/EG, der einheitliche Ansprechpartner 
betrifft, durchgeführt. Die Verfahrensfristen nach Artikel 7 
Absatz 4 und Artikel 51 dieser Richtlinie laufen ab dem 
Zeitpunkt, in dem ein Bürger seinen Antrag oder ein feh
lendes Dokument bei einem einheitlichen Ansprechpartner 
oder unmittelbar bei der jeweiligen zuständigen Behörde 
einreicht. Eine Aufforderung zur Vorlage beglaubigter Ko
pien im Sinn von Absatz 1 dieses Artikels gilt nicht als 
Aufforderung zur Vorlage fehlender Dokumente.
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Artikel 57b 

Beratungszentren 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt bis spätestens 18. Januar 
2016 ein Beratungszentrum, das den Auftrag hat, die Bür
ger und die Beratungszentren der anderen Mitgliedstaaten 
hinsichtlich der Anerkennung von Berufsqualifikationen ge
mäß dieser Richtlinie zu beraten, einschließlich der Infor
mation über die nationalen Rechtsvorschriften für die Auf
nahme und Ausübung einer Berufstätigkeit, des Sozial
rechts, sowie über etwaige Standesregeln und berufsethische 
Regeln. 

(2) Die Beratungszentren in den Aufnahmemitgliedstaa
ten unterstützen die Bürger bei der Wahrnehmung der 
Rechte aus dieser Richtlinie, bei Bedarf unter Einschaltung 
des Beratungszentrums im Herkunftsmitgliedstaat sowie der 
zuständigen Behörden und des einheitlichen Ansprechpart
ners im Aufnahmemitgliedstaat. 

(3) Alle zuständigen Behörden im Herkunfts- oder im 
Aufnahmemitgliedstaat sind aufgefordert, mit dem Bera
tungszentrum im Aufnahmemitgliedstaat und, soweit 
zweckmäßig, im Herkunftsmitgliedstaat uneingeschränkt 
zusammenzuarbeiten und diesen Beratungszentren auf An
trag und unter Einhaltung der Datenschutzvorschriften ent
sprechend den Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG alle 
relevanten Informationen über Einzelfälle bereitzustellen. 

(4) Auf Ersuchen der Kommission unterrichten die Bera
tungszentren binnen zwei Monaten nach Eingang dieses 
Ersuchens die Kommission über die Ergebnisse der Unter
suchungen, mit denen sie befasst sind. 

Artikel 57c 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird 
der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte nach 
Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 3, Artikel 20, Artikel 21 
Absatz 6 Unterabsatz 2, Artikel 21a Absatz 4, Artikel 25 
Absatz 5, Artikel 26 Absatz 2, Artikel 31 Absatz 2 Unter
absatz 2, Artikel 34 Absatz 2 Unterabsatz 2, Artikel 35 
Absätze 4 und 5, Artikel 38 Absatz 1 Unterabsatz 2, Ar
tikel 40 Absatz 1 Unterabsatz 3, Artikel 44 Absatz 2 
Unterabsatz 2, Artikel 49a Absatz 4 und Artikel 49b Ab
satz 4 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem 17. Januar 2014 übertragen. Die Kommis
sion erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeit
raums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisüber
tragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich still
schweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, 

das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen ei
ner solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ab
lauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung nach Artikel 3 Absatz 2 
Unterabsatz 3, Artikel 20, Artikel 21 Absatz 6 Unterabsatz 
2, Artikel 21a Absatz 4, Artikel 25 Absatz 5, Artikel 26 
Absatz 2, Artikel 31 Absatz 2 Unterabsatz 2, Artikel 34 
Absatz 2 Unterabsatz 2, Artikel 35 Absätze 4 und 5, Ar
tikel 38 Absatz 1 Unterabsatz 2, Artikel 40 Absatz 1 
Unterabsatz 3, Artikel 44 Absatz 2 Unterabsatz 2, Arti
kel 49a Absatz 4 und Artikel 49b Absatz 4 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Über
tragung der in diesem Beschluss genannten Befugnis. Er 
wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss angege
benen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von de
legierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von 
dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt 
erlässt, teilt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament 
und dem Rat mit. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel Artikel 3 
Absatz 2 Unterabsatz 3, Artikel 20, Artikel 21 Absatz 6 
Unterabsatz 2, Artikel 21a Absatz 4, Artikel 25 Absatz 5, 
Artikel 26 Absatz 2, Artikel 31 Absatz 2 Unterabsatz 2, 
Artikel 34 Absatz 2 Unterabsatz 2, Artikel 35 Absätze 4 
und 5, Artikel 38 Absatz 1 Unterabsatz 2, Artikel 40 Ab
satz 1 Unterabsatz 3, Artikel 44 Absatz 2 Unterabsatz 2, 
Artikel 49a Absatz 4 und Artikel 49b Absatz 4 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Par
lament noch der Rat innerhalb von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Par
lament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der 
Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert. 

___________ 
(*) ABl. L 13 vom 19.1.2000, S. 12. 

(**) ABl. L 274 vom 20.10.2009, S. 36. 
(***) ABl. L 53 vom 26.2.2011, S. 66.“ 

48. Artikel 58 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 58 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss für die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen unterstützt. Dabei 
handelt es sich um einen Ausschuss im Sinne der Verord
nung (EU) Nr. 182/2011.
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(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt 
Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.“ 

49. Artikel 59 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 59 

Transparenz 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis 
zum 18. Januar 2016 ein Verzeichnis der derzeit reglemen
tierten Berufe mit Angabe der Tätigkeiten, die durch die 
einzelnen Berufe abgedeckt werden, sowie ein Verzeichnis 
der in ihrem Hoheitsgebiet reglementierten Ausbildungs
gänge und der besonders strukturierten Berufsausbildungen 
im Sinne von Artikel 11 Buchstabe c Ziffer ii. Auch jede 
Änderung dieser Verzeichnisse wird der Kommission unver
züglich mitgeteilt. Die Kommission richtet eine öffentlich 
verfügbare Datenbank der reglementierten Berufe, ein
schließlich einer allgemeinen Beschreibung der Tätigkeiten, 
die durch die einzelnen Berufe abgedeckt werden, ein und 
unterhält sie. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis 
zum 18. Januar 2016 das Verzeichnis der Berufe, bei denen 
eine Nachprüfung der Qualifikationen gemäß Artikel 7 Ab
satz 4 erforderlich ist. Die Mitgliedstaaten rechtfertigen ge
genüber der Kommission gesondert die Aufnahme jedes 
einzelnen Berufs in dieses Verzeichnis. 

(3) Die Mitgliedstaaten prüfen, ob nach ihrer Rechtsord
nung geltende Anforderungen zur Beschränkung der Auf
nahme oder Ausübung eines Berufs durch die Inhaber einer 
bestimmten Berufsqualifikation, einschließlich des Führens 
der Berufsbezeichnung und der im Rahmen dieser Berufs
bezeichnung erlaubten beruflichen Tätigkeiten, die in die
sem Artikel als ‚Anforderungen‘ bezeichnet werden, mit 
folgenden Grundsätzen vereinbar sind: 

a) Die Anforderungen dürfen weder eine direkte noch eine 
indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörig
keit oder des Wohnsitzes darstellen; 

b) die Anforderungen müssen durch übergeordnete Gründe 
des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein; 

c) die Anforderungen müssen zur Verwirklichung des mit 
ihnen verfolgten Ziels geeignet sein und dürfen nicht 
über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Ziels 
erforderlich ist. 

(4) Absatz 1 gilt auch für Berufe, die in einem Mitglied
staat durch einen Verband oder eine Organisation im Sinne 
des Artikels 3 Absatz 2 reglementiert sind, sowie für alle 
Anforderungen in Verbindung mit der Mitgliedschaft dieser 
Verbände oder Organisationen. 

(5) Bis zum 18. Januar 2016 geben die Mitgliedstaaten 
der Kommission bekannt, welche Anforderungen sie auf
rechterhalten wollen und aus welchen Gründen die Anfor
derungen ihrer Ansicht nach mit Absatz 3 konform sind. 
Zudem machen die Mitgliedstaaten binnen sechs Monaten 
nach ihrer Annahme Angaben dazu, welche Anforderungen 
sie zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt haben und aus 
welchen Gründen die Anforderungen ihrer Ansicht nach 
mit Absatz 3 konform sind. 

(6) Bis zum 18. Januar 2016 und danach alle zwei Jahre 
erstatten die Mitgliedstaaten der Kommission außerdem Be
richt über die Anforderungen, die aufgehoben oder gelo
ckert wurden. 

(7) Die Kommission leitet die in Absatz 6 genannten 
Berichte an die anderen Mitgliedstaaten weiter, die binnen 
sechs Monaten ihre Anmerkungen dazu vorlegen. Innerhalb 
desselben Zeitraums konsultiert die Kommission interes
sierte Parteien einschließlich der Angehörigen der betreffen
den Berufe. 

(8) Die Kommission erstellt auf der Grundlage der von 
den Mitgliedstaaten vorgelegten Angaben einen zusammen
fassenden Bericht für die durch den Beschluss 2007/172/EG 
der Kommission vom 19. März 2007 zur Einsetzung einer 
Koordinatorengruppe auf dem Gebiet der Anerkennung der 
Berufsqualifikationen eingesetzte Koordinatorengruppe, die 
dazu Stellung nehmen kann (*). 

(9) Unter Berücksichtigung der in den Absätzen 7 und 8 
genannten Stellungnahme legt die Kommission dem Euro
päischen Parlament und dem Rat bis zum 18. Januar 2017 
einen zusammenfassenden Bericht vor; diesem fügt sie ge
gebenenfalls Vorschläge für ergänzende Initiativen bei. 

___________ 
(*) ABl. L 79 vom 20.3.2007, S. 38.“ 

50. Artikel 60 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Ab dem 18. Januar 2016 umfasst die statistische Auf
stellung der getroffenen Entscheidungen nach Unter
absatz 1 ausführliche Angaben über die Anzahl und 
die Art der aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Ent
scheidungen, einschließlich der Art von Entscheidungen, 
die die zuständigen Behörden gemäß Artikel 4f über 
partiellen Zugang treffen, und eine Darlegung der wich
tigsten Probleme, die sich aus der Anwendung dieser 
Richtlinie ergeben.“
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Bis zum 18. Januar 2019 und danach alle fünf 
Jahre veröffentlicht die Kommission einen Bericht über 
die Durchführung dieser Richtlinie. 

In dem ersten Bericht ist ein besonderer Schwerpunkt 
auf die durch diese Richtlinie eingeführten neuen Ele
mente zu legen, und es sind folgende Themen besonders 
zu behandeln: 

a) Funktion des Europäischen Berufsausweises, 

b) Aktualisierung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Kom
petenzen bei den unter Titel III Kapitel III fallenden 
Berufen, einschließlich der Liste der Kompetenzen 
gemäß Artikel 31 Absatz 7, 

c) Funktion der gemeinsamen Ausbildungsrahmen und 
der gemeinsamen Ausbildungsprüfungen, 

d) Ergebnisse des in den rumänischen Rechts- und Ver
waltungsvorschriften festgelegten speziellen Auf
stiegsfortbildungsprogramms für die Inhaber der 
Ausbildungsnachweise nach Artikel 33a und die In
haber der Ausbildungsnachweise der postsekundären 
Stufe, damit geprüft werden kann, ob die aktuellen 
Bestimmungen über das System der erworbenen 
Rechte, das auf die rumänischen Ausbildungsnach
weise von für die allgemeine Pflege verantwortlichen 
Krankenschwestern/Krankenpflegern Anwendung fin
det, geändert werden müssen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sämtliche Informationen zur 
Verfügung, die zur Ausarbeitung dieses Berichts notwen
dig sind.“ 

51. Artikel 61 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Bei Bedarf erlässt die Kommission einen Durchführungs
rechtsakt, um dem betreffenden Mitgliedstaat zu erlauben, 
vorübergehend von der Anwendung der betreffenden Vor
schrift abzusehen.“ 

52. Die Anhänge II und III werden gestrichen. 

53. In Anhang VII Nummer 1 wird folgender Buchstabe ange
fügt: 

„g) eine Bescheinigung darüber, dass die Ausübung des 
Berufs nicht vorübergehend oder endgültig untersagt 
wurde und dass keine Vorstrafen vorliegen, sofern 

der Mitgliedstaat dies von seinen eigenen Staatsange
hörigen verlangt.“ 

Artikel 2 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 

Nummer 2 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 
erhält folgende Fassung: 

„2. Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates (*): Artikel 4a bis 4e, Artikel 8, Artikel 21a, 
Artikel 50, Artikel 56 und Artikel 56a. 

___________ 
(*) ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22.“ 

Artikel 3 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie bis zum 
18. Januar 2016 nachzukommen. 

(2) Jeder Mitgliedstaat, der am 17. Januar 2014 Zugang zur 
Hebammenausbildung für Ausbildungsmöglichkeit I gemäß Ar
tikel 40 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG nach Abschluss 
der ersten zehn Jahre der allgemeinen Schulausbildung gewährt, 
setzt die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die er
forderlich sind, um den Anforderungen für die Zulassung zur 
Hebammenausbildung gemäß Artikel 40 Absatz 2 Buchstabe a 
der genannten Richtlinie bis zum 18. Januar 2020 nachzukom
men. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzüglich 
den Wortlaut der in den Absätzen 1 und 2 genannten Maß
nahmen mit. 

(4) Wenn die Mitgliedstaaten die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Maßnahmen erlassen, nehmen sie in den Vorschrif
ten selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Ver
öffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten 
regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten innerstaatlichen Maßnahmen mit, die sie auf 
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.
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Artikel 4 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft. 

Artikel 5 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 20. November 2013. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 
M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

V. LEŠKEVIČIUS
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Erklärung der Kommission 

Bei der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 57c Absatz 2 gewährleistet die Kommission, dass 
die einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden; außerdem führt sie frühzeitig angemessene und transparente Kon
sultationen, insbesondere mit Sachverständigen der zuständigen Behörden und Gremien, Berufsorganisatio
nen und Bildungseinrichtungen aller Mitgliedstaaten sowie gegebenenfalls mit Sachverständigen der Sozial
partner, durch.
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